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 Programmentgelt: Das Radioentgelt beträgt EUR 4.49, das kombinierte Fernseh- und Radioentgelt 

EUR 16.16 pro Monat und kommt dem ORF zugute.  

 Kunstförderungsbeitrag: Monatlich gehen EUR 0.48 an den Bund zur Förderung von Kunst627.  

 Landesabgabe: Die je nach Bundesland unterschiedlich hohe Landesabgabe fliesst dem jeweiligen 

Landesbudget zu. Sie beträgt für Radioempfang zwischen EUR 0.00 und EUR 1.60, für Fernseh- 

und Radioempfang zwischen EUR 0.00 und EUR 5.40. Die Bundesländer können die Höhe und 

den Verwendungszweck dieser Landesabgabe selbst festlegen.  

 Umsatzsteuer: Hinzu kommt eine Umsatzsteuer in der Höhe von EUR 0.45 für Radioempfang und 

EUR 1.62 für Radio- und Fernsehempfang.  

Die monatliche Abgabe beträgt entsprechend je nach Bundesland zwischen EUR 5.78 und EUR 7.38 

für reinen Radioempfang und zwischen EUR 19.78 und EUR 25.18 für Radio- und Fernsehempfang628.  

Gebührenpflichtig sind Haushalte, in denen mindestens ein betriebsbereites Gerät zum Empfang 

von Radio- und/oder Fernsehprogrammen vorhanden ist. Internettaugliche Geräte sind hingegen nicht 

gebührenpflichtig, dies hat der Verwaltungsgerichtshof 2014 entschieden629. Firmen, Institutionen und 

Vereine bezahlen eine Gebühr für die ersten zehn Geräte an einem Standort, sowie eine Gebühr für 

jeweils zehn weitere Geräte („10er Regelung“)630. Autoradios sind hingegen gebührenbefreit631. Be-

stimmte Personengruppen (Bezügerinnen und Bezüger von Pflege- oder Arbeitslosenentgelt, Stipen-

dien oder Sozialhilfe, sowie Gehörlose und Hörbehinderte) sowie Institutionen (Blinden- und Pflege-

heime) sind von der Gebührenpflicht befreit632. Der ORF wurde 2010-2013 mit Steuergeldern für die-

sen Entfall des Programmentgelts abgegolten633. Die Höhe dieser Abgeltung wurde jedoch gedeckelt 

– EUR 50 Mio. in den Jahren 2010 und 2011, EUR 30 Mio. in den Jahren 2012 und 2013 – und an die 

Erfüllung bestimmter Anforderungen gerichtet (u. a. Fortbestand des Film-Fernsehabkommens und 

des Radiosymphonieorchesters)634. 

Die Höhe der verschiedenen Gebühren wird durch unterschiedliche Institutionen festgelegt: Die Höhe 

der Radio- und Fernsehgebühr und des Kunstförderungsbeitrags sind im Rundfunkgebührengesetz 

(RGG) respektive dem Kunstförderungsbeitragsgesetz festgelegt und fallen damit in die Kompetenz 

des Bundesparlaments. Die Landesabgabe wird hingegen von den Bundesländern zumeist ebenfalls 

in den entsprechenden Gesetzen und damit von den Parlamenten der Länder festgelegt. Das Pro-

grammentgelt kann der ORF selbst festlegen: Der ORF-Stiftungsrat bestimmt auf Antrag des Gene-

raldirektors die Gebührenhöhe. Der Generaldirektor hat einen Antrag auf Neufestlegung mit Blick auf 

wirtschaftliche Erfordernisse, mindestens jedoch alle fünf Jahre zu stellen. Der Beschluss des Stif-

tungsrats bedarf der Zustimmung des Publikumsrats. Falls der Publikumsrat innerhalb von acht Wo-

chen die Genehmigung nicht ausdrücklich versagt, wird der Beschluss wirksam, ansonsten ist ein 

Beharrungsbeschluss des Stiftungsrats notwendig635. Die KommAustria kann danach den Beschluss 

innerhalb von drei Monaten aufheben, falls dieser mit den gesetzlichen Bestimmungen in Widerspruch 

steht636. Die Höhe des Programmentgelts ist allerdings auf jenen Betrag begrenzt, der zur Erfüllung 

                                                      

627 § 1 (1) Kunstförderungsbeitragsgesetz 
628 GIS o.J. 
629 Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, Geschäftszahl W157 2008826-1 
630 § 3 (2) RGG 
631 GIS o.J.; § 2 (1) und § 3 (2) RGG 
632 § 3 (5) RGG 
633 § 47 (2) Fernmeldegebührenordnung 
634 § 31 (11) ORF-G 
635 § 31 (1) und (8) ORF-G 
636 § 31 (9) ORF-G 
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des Auftrags erforderlich ist; bei der Festlegung des Programmentgelts darf die Teuerung berücksich-

tigt werden637.  

In Bezug auf Werbung uns Sponsoring gelten für den ORF strengere Regeln als für private Sender. 

Beim Fernsehen gilt eine tägliche Werbeobergrenze von 42 Minuten638 sowie – mit Ausnahme von 

Sportsendungen – ein Verbot von Unterbrecherwerbung639. Beim Radio sieht das ORF-Gesetz aus-

serdem Unterschiede zwischen den Sendern vor640: Der erste Sender muss werbefrei bleiben, der 

zweite darf täglich während maximal 8 % seiner Sendezeit Werbung ausstrahlen, und alle weiteren 

Sender dürfen im Jahresdurchschnitt täglich maximal 172 Minuten Werbung senden. Onlinewerbung 

ist nur in standardisierter Form erlaubt und die Einnahmen dürfen derzeit nicht mehr als 4 %, ab 2016 

nicht mehr als 5 % der Einnahmen aus den Gebühren betragen641. 

Neben Werbung darf der ORF weiteren kommerziellen Aktivitäten nachgehen, die er aber organisa-

torisch (durch Tochterfirmen) und rechnerisch von den Tätigkeiten im Rahmen des öffentlichen Auf-

trags trennen muss642. Zu diesen weiteren kommerziellen Tätigkeiten gehören kommerzielle Sparten-

programme und Onlineangebote, die nicht unter dem Markennamen ORF angeboten werden dürfen643 

sowie mobiles terrestrisches Fernsehen644.  

Der ORF erzielte 2013 einen Konzernumsatz von EUR 1'000.6 Mio. Davon stammen EUR 615.1 Mio. 

aus öffentlichen Mitteln und EUR 208.2 Mio. aus Werbung (davon EUR 11.4 Mio. aus Onlinewer-

bung)645. 

4.15.3 Angebot & Nutzung des Service public 

Im Radiobereich bietet Radio Österreich 1 (Ö1) ein Informations- und Kulturradio, Hitradio Ö3 ein 

Vollprogramm mit dem Fokus auf Pop/Rock. Radio FM4 ist ein bilingualer Sender für Junge. Neben 

den neun Regionalsendern in den bundesländern veranstaltet der ORF auch noch eine internationale 

Version von Ö1. Die ORF-Gruppe erreicht einen Anteil von 74 % am Publikumsmarkt, und ist damit 

klare Marktführerin. Den höchsten Marktanteil unter ihren Sendern erreicht Ö3 mit 31 %. Die privat-

kommerziellen Radiosender kommen auf einen Marktanteil von 26 %, ausländische Radios spielen 

eine marginale Rolle (siehe Tabelle 34).  

Tabelle 34: Anteil des öffentlichen Radios am österreichischen Publikumsmarkt 

 Sender / Gruppe Anteil (in Prozent) 

Public Service ORF-Gruppe 74.0 

Privatradio 

Privat Sender 26.0 

Ausländische Sender 
& freie Radios 

2.0 

Quelle: Radiotest/GfK Austria 

                                                      

637 § 31(2) und (6) ORF-G 
638 § 14 (5) ORF-G 
639 § 15 (2) ORF-G 
640 § 14 (4) ORF-G 
641 § 18 (1) und (4) ORF-G 
642 § 8a (1)-(3) ORF-G 
643 §§ 9 und 9b ORF-G 
644 § 9a ORF-G 
645 ORF 2014a: 14, 172; ORF 2014b: 12 
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Weiterhin bietet das ORF im Fernsehbereich mit ORF eins und ORF 2 zwei Vollprogramme an: Bei-

de decken die Bereiche Information, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung, Sport, Lebenshilfe so-

wie Film und Unterhaltung ab. ORF 2 Europe ist die europaweit empfangbare Variante von ORF 2. 

ORF III Kultur und Information sowie ORF Sport+ sind neue digitale Spartensender. 3sat und alpha-

österreich sind Kanäle, die in Zusammenarbeit mit anderen deutschsprachigen öffentlichen Rund-

funkanbietern betrieben werden. 

Die ORF-Gruppe ist am TV-Publikumsmarkt mit 37.2 % Marktanteil führend. Österreichische Privats-

ender sind weitaus weniger bedeutend als einstrahlende Sender aus Deutschland, die über die Hälfte 

des Marktes auf sich vereinen (siehe Tabelle 35).  

Tabelle 35: Anteil öffentlicher Fernsehsender am österreichischen Publikumsmarkt 

 Sender / Gruppe Anteil (in Prozent) 

Public Service 

ORF eins 12.4 

ORF 2 21.5 

weitere ORF-Sender 3.3 

Privat TV 

ATV 3.4 

ATV2 0.5 

Puls 4 3.5 

Servus TV 1.5 

Quelle: ORF Medienforschung 

Im Onlinebereich bietet ORF seinem Publikum ein breit gefächertes Angebot auf seinen Plattformen 

im Internet. Neben oesterreich.ORF.at, das eine fortlaufende Überblicksberichterstattung bietet und zu 

diversen Bereichen wie Sport, Religion, Wirtschaft etc. führt, werden ausserdem Websites zu allen 

Sendern angeboten. Zusätzlich gibt es die ORF Mediathek, auf welcher man zeitversetzt und per Li-

vestream auf Sendungen zugreifen kann. ORF.at hatte im 2. Quartal 2015 durchschnittlich 62 Mio. 

„Visits“ im Monat646. 

4.15.4 Reformen & Debatten 

Grössere politische Debatten zur Rolle des ORF finden derzeit keine statt. Auch Veränderungen in der 

Finanzierung sind kurzfristig nicht geplant, obwohl auch in Österreich ein langfristiger Trend in Rich-

tung einer geräteunabhängigen Abgabe gesehen wird. Die aktuelle Regierung hat jedoch erklärt, in 

dieser Legislatur diesbezüglich keine Änderung mehr vorzunehmen. 

  

                                                      

646 ORF Medienforschung 2015 
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Kernbefunde  

 Mit der letzten Revision des ORF-Gesetzes wurde der Auftrag des ORF genauer definiert, insbe-

sondere durch die Einführung von Angebotskonzepten und einer Auftragsvorprüfung (Ex-ante-Test 

für neue Angebote). Gleichzeitig wurden die Möglichkeiten des ORF im Internet stark einge-

schränkt.  

 Der ORF finanziert sich aus Gebühreneinnahmen und Werbung. Internettaugliche Geräte sind 

nicht gebührenpflichtig. Dennoch ist eine Umstellung auf eine Haushaltsabgabe derzeit nicht ge-

plant.  

 Mit seinen Sendern ist der ORF im Radio- und Fernsehmarkt führend. Allerdings spielen gerade im 

Fernsehsektor einstrahlende deutsche Sender eine bedeutende Rolle.  
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4.16 Schweden 

Mediensystem Schweden: Key Facts  

Wie in den anderen skandinavischen Ländern Dänemark und Norwegen spielen auch in  

Schweden aus London operierende Fernsehsender eine bedeutende Rolle. 

 Fernsehen: Der Fernsehsektor ist durch die ausländische Konkurrenz geprägt. Neben der öffentli-

chen Veranstalterin Sveriges Television (SVT) und dem Privatsender TV4 sowie seinen Ablegern 

(Bonnier-Gruppe), beherrschen aus Grossbritannien einstrahlende Sender von Viasat (insbesonde-

re TV3, TV6, TV8 und TV10) und SBS Discovery Media (Kanal 5, Kanal 9 und TV11) einen bedeu-

tenden Teil des Zuschauer- und Werbemarktes. Ferner existieren rund 80 regionale/lokale Sender.  

 Radio: Wie früher in der Schweiz sind die Veranstalter für öffentliches Fernsehen und Radio ge-

trennt: Sveriges Radio (SR) produziert mehrere nationale öffentliche Sender. Privatradio ist eigent-

lich auf die lokale Ebene beschränkt, doch haben sich mehrere Stationen auch zu Netzwerken zu-

sammengeschlossen. Weiter finden sich auf lokaler Ebene in rund 150 Gebieten über 850 nicht-

kommerzielles Nachbarschaftsradios (Närradio). 

 Presse: Bezüglich der Printmedien zeigt sich in Schweden mit 84 Titeln (davon vier nationale) eine 

grosse Vielfalt (10.7/erwachsene Bevölkerung in Mio.). Die Auflage ist zwar rückläufig, beträgt aber 

immer noch 2'939'000 Exemplare (372.7/1'000 Erwachsene). 

 Regulierung: Medien fallen in die Zuständigkeit des Kulturdepartementet (Kulturministerium); für 

Rundfunkregulierung wurde die Myndigheten för Radio och TV eingerichtet. Um die Selbstregulie-

rung der Presse kümmert sich der Pressens Opinionsnämnd (Presserat) und der diesem vorge-

schaltete Allmänhetens Pressombudsman. 

4.16.1 Definition & Mandate des Service public  

Gemäss des Radio- und Fernsehgesetzes647 vergibt die Regierung Sendelizenzen für die Ausstrah-

lung öffentlich finanzierter Rundfunksender. Drei Organisationen – SVT, SR und das Bildungsradio 

UR („Sveriges Utbildingsradio“) – besitzen zurzeit eine solche Lizenz („Sändningstillstånd“).,. Diese 

Lizenzen werden jeweils für sechs Jahren vergeben. Der Erneuerungsprozess startet in der Regel mit 

einer Untersuchung des Public Service durch Expert/innen oder durch politische Repräsentant/innen. 

Ihr Bericht und die darin enthaltenen Empfehlungen werden von der Regierung bei der Ausarbeitung 

der neuen Lizenzen in Betracht gezogen. 

Der öffentliche Auftrag ist in den Lizenzen definiert648. Die drei Organisationen sollen unabhängig sein 

und sich nicht von wirtschaftlichen, politischen und anderen Interessen beeinflussen lassen. SR und 

SVT sollen Vollprogramme auf mehreren Sendern ausstrahlen, die sich inhaltlich klar unterscheiden 

müssen649. Die Sendungen sollen die Vielfalt Schwedens abbilden, von hoher Qualität und innovativ 

sein. Auch Sendungen unabhängiger Produktionsfirmen müssen berücksichtigt werden. Die Nachrich-

tensendungen sollen einen Beitrag zur Information und Meinungsbildung der Bürger/innen leisten und 

das ganze Meinungsspektrum abbilden. Auch die Kultursendungen sollen vielfältig sein, wobei ein 

Schwerpunkt auf Dramaproduktionen liegt650. UR hingegen ist für die Produktion von Bildungssendun-

gen für Radio und Fernsehen zuständig. Diese Sendungen sollen auf SVT und SR ausgestrahlt wer-

den. Beide Organisationen müssen UR dafür Sendezeit einräumen651. Alle drei Organisationen müs-

                                                      

647 Kapitel 4 § 3 und Kapitel 11 § 1 Lag 696/2010 
648 Sändningstillstand för SVT; Sändningstillstand för SR; Sändningstillstand för UR 
649 § 1 Sändningstillstand för SVT; § 1 Sändningstillstand för SR 
650 §§ 6-9 Sändningstillstand för SVT; §§ 6-9 Sändningstillstand för SR 
651 § 3 Sändningdstillstand för SVT; § 3 Sändningdstillstandför SR; Sändningstillstand för UR 
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sen Programme für Kinder anbieten, Sendungen für Personen mit Behinderungen aufbereiten und 

auch die nationalen Minderheitensprachen (Sami, Finnisch, Meänkieli, Romani und Jiddisch) berück-

sichtigen652.Im Radio- und Fernsehgesetz werden Onlineangebote nicht erwähnt. In der Sendelizenz 

werden SR, SVT und UR jedoch ermutigt, ihre Programme auf vielfältige Art und Weise ohne Zusatz-

kosten zugänglich zu machen. In ihrem Jahresbericht lässt SVT verlauten, man würde in Zukunft da-

ran arbeiten, das Angebot auf denjenigen Plattformen anzubieten, die das Publikum verwendet. Das 

bedeutet, dass Radio- und Fernsehprogramme auch über das Internet zur Verfügung gestellt werden, 

und damit über Computer, Tablets, Mobiltelefone, Spielkonsolen und andere Geräte zu empfangen 

sind. Eine Dauer für die Bereitstellung dieser Sendungen als nicht-lineares Angebot ist nicht gesetz-

lich festgelegt, jedoch auf 30 Tage beschränkt653. 

Die Regierung hat 2010 einen Ex-ante-Test („förhandsprövning“) für neue Angebote eingeführt, der 

jedoch seither nicht zur Anwendung kam. Ein solcher Test kann nur von den öffentlichen Rundfunkor-

ganisationen selbst angestossen werden, der dann von der Regulierungsbehörde („Myndigheten för 

radio och tv“) durchgeführt wird. Sie würde den Public Value des neuen Angebots sowie dessen po-

tenziellen Markteinfluss prüfen. Keine Prüfung ist vorgesehen, wenn Angebote zeitlich und geogra-

fisch beschränkt sind.  

SVT, SR und UR müssen jeweils zum 1. März zuhanden des Kulturministeriums und der Regulie-

rungsbehörde („Myndigheten för radio och TV“) einen Jahresbericht verfassen, in dem sie darlegen, 

inwiefern sie ihre Lizenzbestimmungen einhalten. Diese Rechenschaftspflicht ist über ein Dokument 

zur öffentlichen Finanzierung („Anslagsvillkor“) festgelegt. 

4.16.2 Finanzierung des Service public 

SVT, SR und UR werden zu einem grossen Teil aus Gebührengeldern finanziert. Die Gebühr fällt an 

auf den Besitz von Geräten, die Fernsehen empfangen können654, jedoch nicht auf Laptops oder 

Smartphones (siehe 4.16.4). Werbung und Sponsoring ist allen drei Sendern generell verboten, mit 

Ausnahme von Werbung für die eigenen Programme oder jene der beiden anderen öffentlichen Rund-

funkveranstalter. Auch Produktplatzierungen sind untersagt 655 . Kommerzielle Aktivitäten sind den 

Sendern verboten, jedoch dürfen diese Einnahmen aus Koproduktionen, Lizenzverträgen und Über-

schüssen aus Veranstaltungen generieren. 

2013 hat SR insgesamt SEK 2'572.8 Mio. eingenommen, davon stammen SEK 2'511.6 Mio. aus Ge-

bührengeldern 656 . SVT generierte 2013 insgesamt SEK 4'368.0 Mio eingenommen, davon 

SEK 4'031.0 Mio. an Gebührengeldern657. UR hat 2013 insgesamt SEK 345.9 Mio. eingenommen, 

davon SEK 342.4 Mio. aus Gebührengeldern658.  

Die Höhe der Gebühr ist im Gesetz festgelegt, der Betrag kann vom Parlament angepasst werden. 

2013 betrug sie SEK 2'076, aktuell sind es SEK 2216. Änderungen werden von der Regierung vorge-

schlagen, und basieren auf einer Einschätzung der finanziellen Lages des öffentlichen Rundfunks. Bis 

2010 war dies jährlich möglich, seither jedes zweite Jahr. Die Gebühren werden von der „Radiotjänst i 

Kiruna AB“ (kurz Radiotjänst) eingezogen, einer Organisation im Besitz der drei öffentlichen Rund-

funkorganisationen659. Die Gerätegebühr muss von Privatpersonen und Unternehmen bezahlt werden, 

                                                      

652 §§ 10-12 Sändningdstillstand för SVT; §§ 10-12 Sändningdstillstandför SR; §§ 10-12 Sändningstillstand för UR 
653 SVT 2015: 22 
654 §§ 1, 2 und 3 Lag 41/1989 
655 §§ 17-21Sändningstillstånd för SVT; §§ 18-21 Sändningstillstånd för SR; §§ 18-21 Sändningstillstånd för UR 
656 SR 2014: 12 
657 SVT 2014: 2 
658 UR 2014: 28 
659 §§ 2a und 7 Lag 41/1989 
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unabhängig davon, wie viele Geräte sie besitzen660. Davon ausgeschlossen sind einzig Botschaften, 

die temporäre Nutzung, sowie Orte abseits von Wohngegenden und Transportwegen.  

2011 wurde eine Kommission damit beauftragt, das bestehende Finanzierungsmodell des öffentli-

chen Rundfunks zu überprüfen. Dies vor dem Hintergrund des technologischen Wandels, der eine 

Gerätegebühr als veraltet erscheinen liess, und von Diskussionen in anderen nordischen Ländern 

(siehe Abschnitt 4.16.4). 

4.16.3 Angebot & Nutzung des Service public 

Gemäss Lizenz mit der Regierung soll SVT die zwei Vollprogramme SVT1 und SVT2 anbieten und 

daneben zwei weitere Programme ausstrahlen. SR hat Sendelizenzen für vier Radioprogramme, wo-

bei es sich bei einem um ein Netzwerk aus regionalen Sendern handeln muss661.  

Im Radiobereich bietet SR drei nationale Sender, ein regionales Netzwerk und zahlreiche digitale 

Spartenkanäle an (insgesamt 14 Sender). Der erste nationale Sender („P1“) fokussiert auf Nachrich-

ten, Wissenschaft, Dokumentationen, Filme, Kunst, Theater, Literatur oder philosophischen Fragen. 

Der zweite nationale Sender („P2“) bietet Musik und Sendungen in nicht-schwedischer Sprache. Der 

dritte nationale Sender („P3“) ist für und von jungen Menschen gemacht. Das regionale Netzwerk 

(„P4“) besteht aus 25 Sendern die je für ihr spezifischen Sendegebiet Nachrichten und Zeitgeschehen, 

Sport, Kultur, Unterhaltung, Service, und Verkehr anbieten. SR erreicht einen Anteil von 79.1 % am 

Publikumsmarkt, und ist damit klare Marktführerin. Die Radiosender der privat-kommerziellen SBS 

Discovery- und der MTG-Gruppe kommen auf einen Marktanteil von 13.7 bzw. 7.2 %, ausländische 

Radios spielen keine Rolle (siehe Tabelle 36). 

Tabelle 36: Anteil des öffentlichen Radios am schwedischen Publikumsmarkt 

 Sender / Gruppe Anteil (in Prozent) 

Public Service Sveriges Radio 79.1 

Privatradio 
SBS Discovery Gruppe 13.7 

MTG-Gruppe 7.2 

Quelle: TNS Sifo, Marktanteile, Erhebungsmethode: PPM (Portable People Meter), repräsentative Stichprobe der schwedischen 
Bevölkerung, Alter 12-79. Zusätzlich: Informationen zu der Nutzung lokalen Radios werden über Telefoninterviews erhoben, 
einfache Zufallsstichprobe, Alter 9-79 (vgl. TNS Sifo 2015, TNS Sifo 2014). 

Im Fernsehbereich bietet SVT einen Sender mit einem Vollprogramm aus populären Programmen 

und Genres an, das sich primär an ein erwachsenes Publikum richtet („SVT1“). Ein zweiter Sender 

(„SVT2“) fokussiert auf Fakten, Kultur und Gemeinschaft. Tagsüber wird dort das SVT Forum gesen-

det, nachts regionale Nachrichten. Zudem existiert mit dem Barnkanal ein Kindersender, der schwedi-

sche Produktionen zeigt. 

Die SVT-Gruppe ist am Publikumsmarkt ebenfalls marktführend. Mit einem Marktanteil 35.3 % liegt sie 

jedoch nur knapp vor der TV4-Gruppe, die 32.4 % erreicht (siehe Tabelle 37). Ebenfalls einen hohen 

Anteil am Publikumsmarkt haben ausländische Privatsender. 

                                                      

660 §§ 4, 5 und 6 Lag 41/1989 
661 § 1 Sändningstillstand för SVT; § 1 Sändningstillstand för SR 
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Tabelle 37: Anteil öffentlicher Fernsehsender am schwedischen Publikumsmarkt 

 Sender / Gruppe Anteil (in Prozent) 

Public Service SVT-Gruppe 35.3 

Privat TV 
TV4-Gruppe 32.4 

Ausländische Privatsender * 31.6 

Quelle: Eurodata TVWorldwide 
* Davon SBS Discovery Media 9.8 %, Viasat: 14.6 % 

Alle drei öffentlichen Rundfunkorganisationen bieten ein reichhaltiges Onlineangebot: SVT stellt auf 

seiner Website (http://svt.se) verschiedene Rubriken (Nachrichten, Sport und Angebote für Kinder, 

thematische Dossiers) bereit, sowie Zusatzinformationen zu den Sendungen. Auch werden Dienste in 

den Minderheitensprachen Finnisch, Meänkieli und Sami zur Verfügung gestellt. Über SVT Play wer-

den ein Live-Stream sowie Sendungen “on demand“ angeboten – in der Regel während 30 Tagen. 

Eine zurzeit versuchsweise betriebene Anwendung („SVT Flow“) ermöglicht es dem Publikum, inner-

halb einer von der Redaktion vorgegebene Programmauswahl selbst Programmentscheidungen zu 

treffen. Über ein Archiv („Öppet arkiv“) können Programme des SVT bis zum Jahr 2005 angeschaut 

werden662. Die meisten Sendungen von SR können auf dessen Website (http://sverigesradio.se) zeit-

versetzt genutzt werden. Zusätzlich gibt es eine Reihe von Applikationen (Sveriges Radio Play, Radi-

osporten Play, Melodikrysset), sowie eine Plattform des Kinderradios Radioapans banankalas, auf der 

Spiele, Podcasts und Services bereitstehen663. UR Play ist eine Online-Plattform auf der Fernseh- 

oder Radio Programme bis zu sechs Monate nach deren linearer Ausstrahlung abgerufen werden 

können. Zur Auswahl stehen mehr als 2'500 Anwendungen die von Geschichte über Mathematik bis 

Sprache reichen664. SVT, SR und UR sind auf Social-Media-Plattformen (beispielsweise Facebook, 

Twitter, Instagram und Youtube) vertreten. Online-Nutzungsdaten sind nur schwer zu finden. SVT 

hatte 2015 mit svt.se und mit svtplay.se jeweils über rund 3 Millionen wöchentliche Unique Brow-

sers665. Bei SR waren es 2014 durchschnittlich 1'240'000 Unique Browsers666. 

4.16.4 Reformen & Debatten 

Da die derzeitigen Lizenzen mit den öffentlichen Rundfunkorganisationen noch bis 2019 gültig sind, 

findet derzeit keine intensive Debatte über den öffentlichen Rundfunk in Schweden statt. In den Jah-

ren 2015/2016 beschäftigt sich eine medienpolitische Arbeitsgruppe dafür mit der Presse im digitalen 

Zeitalter und möglichen medienpolitischen Fördermassnahmen. Auch wenn sich die Arbeitsgruppe 

nicht mit dem Service public befasst, besteht zumindest die Möglichkeit, dass ihre Erkenntnisse auf 

die Erneuerung der Lizenzen einen Einfluss haben wird. 

Allerdings wird 2016 eine Zwischenevaluation des öffentlichen Rundfunks vorgenommen. Als Vorbe-

reitung darauf hat die Regulierungsbehörde einen Bericht über den Einfluss des Service public auf 

den Markt und über den Ex-ante-Test verfasst667. Darin kommt die Behörde zum Schluss, dass der 

öffentliche Rundfunk private Medienunternehmen nicht daran hindert, neue Angebote auf den Markt 

zu bringen. Allerdings wird vorgeschlagen, den Ex-ante-Text zu verändern. Private Medienunterneh-

men sollen die Möglichkeit bekommen, einen Test zu beantragen, und die Regulierungsbehörde 

möchte klare Regeln, wann ein neuer Dienst für einen Test angemeldet werden muss.  

                                                      

662 SVT 2015: 22 
663 SR 2015: 36-39 
664 UR o.J. 
665 KIA-index 2015 
666 SR 2015: 101 
667 Myndigheten för radio och tv 2015 

http://svt.se/
http://sverigesradio.se/
https://www.facebook.com/svt
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Auch die Finanzierung des öffentlichen Rundfunks ist von Veränderungen betroffen. Im Sommer 

2014 hat der oberste Verwaltungsgerichtshof unerwartet entschieden, dass Laptops und Smartphones 

nicht gebührenpflichtig sind. Entsprechend dürften die Diskussionen über die Umstellung auf eine 

Haushaltsabgabe oder eine individuelle Rundfunksteuer wieder Auftrieb erhalten. Schon 2011 wurde 

eine Kommission damit beauftragt, das bestehende Finanzierungsmodell des öffentlichen Rundfunks 

zu überprüfen. Drei Möglichkeiten standen im Zentrum der Untersuchung: erstens das bestehende 

Modell beizubehalten, zweitens auf eine Steuerfinanzierung oder drittens auf eine Mediengebühr um-

zustellen. Das Finanzierungsmodell soll die Unabhängigkeit des öffentlichen Rundfunks garantieren, 

vom Publikum als legitim erachtet werden und effizient sein668. Das Komitee schlug vor, wie in Finn-

land auf eine individuelle Rundfunksteuer umzustellen, deren Höhe sich nach dem steuerbaren Ein-

kommen berechnet.  

Kernbefunde  

 In Schweden finden sich nicht nur öffentliche Rundfunkorganisationen für Radio (SR) und Fernse-

hen (SVT), sondern auch ein dritter Anbieter (UR), der Bildungssendungen produziert. Onlinean-

gebote sind nicht gesondert reguliert, jedoch wurde ein Ex-ante-Test eingeführt, der allerdings 

noch nie zur Anwendung kam. 

 Der öffentliche Rundfunk in Schweden wird fast gänzlich aus einer Rundfunkgebühr auf den Gerä-

tebesitz finanziert. Für Computer und Smartphones fallen nach einem Gerichtsentscheid keine Ge-

bühren an. 

 Im Radiosektor ist SR der klare Marktführer. Das schwedische öffentliche Fernsehen von SVT teilt 

sich den Markt mit privaten Sendern der TV4-Gruppe und einstrahlenden Privatsendern in schwe-

discher Sprache. 

 

 

  

                                                      

668 Engblom 2012: 23f. 
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4.17 Schweiz 

Mediensystem Schweiz: Key Facts  

Das schweizerische Mediensystem ist stark von kleinstaatlichen Strukturmerkmalen und  

Mehrsprachigkeit geprägt.  

 Fernsehen: Die einzige Anbieterin von mindestens je zwei Vollprogrammen in allen drei Sprachre-

gionen ist die öffentliche Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG SSR). Daneben 

existieren 13 konzessionierte private Fernsehsender auf lokal-regionaler Ebene sowie über 100 

weitere Privatprogramme, bei denen es sich hauptsächlich um Spartensender und alternative Lo-

kalsender handelt. In allen Landesteilen werden die einstrahlenden ausländischen Sender der an-

grenzenden Länder mit über drei Fünftel Marktanteil am stärksten rezipiert.  

 Radio: Im Radiobereich ist die SRG mit mindestens drei Programmen in den drei grossen Sprach-

regionen tätig. 34 privat-kommerzielle und neun alternative konzessionierte Radios übertragen ihre 

lokal-regionalen Programme über UKW. Daneben existieren über 40 Radios, die ihre (Sparten-) 

Programme über Internet, Kabel oder DAB-T ausstrahlen.  

 Der Vergleichbarkeit der Pressemärkte halber sollen auch für die Schweiz die Pressestatistik der 

WAN-IFRA benutzt werden. Diese weist für 2011 insgesamt 78 regionale oder lokale Tageszeitun-

gen (11.6/erwachsene Bevölkerung in Mio.) mit einer Gesamtauflage von 1'995'000 Exemplaren 

aus (297.1/1'000 Einwohner). 

 Regulierung: Für alle Fragen der Medienregulierung ist das Eidgenössische Departement für 

Umwelt, Verkehr und Kommunikation (UVEK) zuständig. Ihm angegliedert ist das Bundesamt für 

Kommunikation (BAKOM), welches zuhanden des Departements Aufsichts- und Kontrollfunktionen 

über Radio und Fernsehen sowie für die in der Telekommunikationsregulierung zuständige Eidge-

nössische Kommunikationskommission (ComCom) Aufgaben übernimmt. Für Zuschauerbe-

schwerden im Rundfunkbereich existieren Ombudsstellen, welche die öffentlichen und privaten 

Rundfunksender von Gesetzes wegen einrichten müssen. Entscheidungen der Ombudsstellen 

können an die gerichtsähnliche Unabhängige Beschwerdeinstanz (UBI) weitergezogen werden. 

Daneben existiert als Selbstregulierungsorgan der Branche der Schweizerische Presserat, der an-

ders als seinen Namen vermuten lässt, auch Beschwerden gegen Rundfunksendungen behandelt.  

4.17.1 Definition & Mandate des Service public 

Die SRG SSR ist damit beauftragt, den in Art. 93 der Schweizerischen Bundesverfassung festgeleg-

ten Auftrag im Bereich Radio und Fernsehen zu erfüllen669. Der Bundesrat erteilt der SRG SSR 

dafür eine Konzession, die jeweils für zehn Jahre gültig ist – die aktuelle läuft bis Ende 2017670. In der 

Konzession sind Art und Anzahl der zu veranstaltenden Radio- und Fernsehprogramme und der Um-

fang des „übrigen publizistischen Angebots“ (dazu gehört auch das Onlineangebot671) festgelegt672. 

Vor einer Konzessionserteilung oder bei einer Änderung mit medienpolitischer Tragweite wird eine 

Anhörung durchgeführt673 Zusätzlich schliessen Bundesrat und SRG SSR alle vier Jahre eine Verein-

barung über das publizistischen Angebots für das Ausland ab674, das primär aus einem mehrsprachi-

gen Onlinedienst besteht675. 

                                                      

669 Art. 24 RTVG, Art. 93 BV 
670 Art. 34 (1) SRG Konzession 
671 Art. 12 (1) SRG Konzession 
672 Art. 25 (1), Art. 25 (3ab) RTVG 
673 Art. 25 (2) RTVG 
674 Art. 28, RTVG, Art. 35 RTVV 
675 Art. 14 SRG Konzession 



102/169 

Die SRG SSR soll die gesamte Bevölkerung inhaltlich umfassend mit gleichwertigen Radio- und Fern-

sehprogrammen in den drei Amtssprachen zu versorgen676. Ihr Ziel ist es, zwischen den Landesteilen, 

Sprachgemeinschaften, Kantonen, Kulturen, gesellschaftlichen Gruppierungen, sowie dem In- und 

Ausland zu vermitteln677. Sie liefert dafür Sendungen in den Bereichen Information, Kultur, Bildung 

und Unterhaltung und ermöglicht dem Publikum freie Meinungsbildung und kulturelle Entfaltung678. 

Durch Eigenproduktionen, die in Zusammenarbeit mit Schweizerischen Kulturschaffenden entstehen 

sollen, soll sie einen Beitrag zur schweizerischen Identität leisten679. Dabei bemüht sich die SRG SSR 

um eine hohe Programmqualität, die sich von kommerziell ausgerichteten Veranstaltern unterschei-

det680. Die Programme müssen überwiegend in den Sprachregionen produziert werden, für welche sie 

bestimmt sind681. Die Veranstaltung regionaler Programme ist der SRG SSR (mit Ausnahme regiona-

ler Programmfenster) jedoch untersagt682. Die SRG SSR hat sich zudem selbst eine „Charta der 

Schweizer Musik“, mit Programmquoten für alle ihre Radiosender auferlegt und einen „Pacte de 

l’audiovisuel“ zur Förderung des Schweizer Filmschaffens683. 

Die SRG SSR kann ihre Programme ganz oder teilweise als Streaming-Dienste im Internet anbieten, 

oder über bestimmte wichtige Ereignisse nur über diesen Kanal live berichten684. Neben ihren Radio- 

und Fernsehprogrammen darf die SRG SSR ein „übriges publizistisches Angebot“ bereitstellen, das 

aus Onlineangeboten, Teletext, programmassoziierten Informationen, dem publizistischen Angebot für 

das Ausland sowie Begleitmaterial zu einzelnen Sendungen besteht685. 

Die Konzession enthält eine Reihe von Regeln für das Onlineangebot der SRG SSR686: Der Fokus 

liegt auf Audiodateien und audiovisuellen Inhalte, Spiele und Publikumsforen müssen einen Bezug zur 

einer Sendung haben, Marktplätze sind nicht erlaubt. Links zu Onlineangeboten Dritter müssen nach 

redaktionellen Kriterien ausgewählt und dürfen nicht kommerzialisiert werden. Onlineinhalte und be-

gleitende Textbeiträge beziehen sich zu 75 % zeitlich und thematisch auf ausgestrahlte Sendungen. 

Ausgenommen davon sind Online-Inhalte in den Sparten News, Sport oder Regionales/Lokales, deren 

begleitende Textbeiträge jedoch auf 1000 Zeichen beschränkt sind. 

Wie alle konzessionierten Veranstalter muss die SRG SSR in ihrem Jahresbericht zuhanden des 

BAKOM einen Überblick über ihre Programminhalte und den Personalbestand geben, sowie ihren 

Aufwand in den Bereichen Personal, Programm, Verbreitung, Verwaltung und ihren Ertrag in den Be-

reich Werbung und Sponsoring auflisten687. Der Jahresbericht der SSG SSR enthält zusätzlich Anga-

ben über die Einhaltung der Qualitätsstandards688, deren Prüfkriterien gegenüber der Öffentlichkeit 

transparent sein müssen689. Des Weiteren reicht die SRG SSR zuhanden des UVEK eine Konzern- 

und eine Jahresrechnung ein, die die Aktivitäten aller Unternehmenseinheiten beinhaltet690.  

                                                      

676 Art. 24 (1a) RTVG 
677 Art. 24 (1b-c), RTVG 
678 Art. 24 (4a-d), RTVG 
679 Art. 3 SRG Konzession 
680 Art. 3 SRG Konzession 
681 Art. 27, RTVG 
682 Art. 26, RTVG 
683 SRG SSR 2015a: 7, 8 
684 Art. 9 (1-1bis) SRG Konzession 
685 Art. 12 (1) SRG Konzession 
686 Art. 13 SRG Konzession 
687 Art. 18 (1) RTVG, Art. 27 (2f-l) RTVV, Art. 28 (1) SRG Konzession 
688 RTVV, Art. 28 SRG Konzession 
689 Art. 28 (2), Art. 3 SRG Konzession 
690 Art. 28 (3) SRG Konzession 
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4.17.2 Finanzierung des Service public 

Die SRG SSR finanziert sich hauptsächlich durch öffentliche Mittel, und daneben teilweise aus Wer-

bung und Sponsoring. Die öffentlichen Mittel werden aktuell noch als Empfangs691- bzw. Gerätege-

bühr692 eingezogen, sollen jedoch 2018 durch eine allgemeine Haushaltsabgabe ersetzt werden693 

(siehe Abschnitt 4.17.4). 2013 verzeichnete die SRG SSR einen Betriebsertrag von CHF 1'615.5 Mi-

o.694, CHF 1'203.2 Mio. stammten aus öffentlichen Mitteln, CHF 348.5 Mio. aus kommerziellen Erträ-

gen (davon CHF 248.0 Mio. aus Werbung, CHF 55.2 Mio. aus Sponsoring und CHF 45.3 aus Pro-

grammerträgen), sowie CHF 63.8 Mio. aus übrigen Erträgen695. Die SRG SSR hat zudem eine Reihe 

von Tochterfirmen696. Die SRG SSR verteilt ihre Einnahmen nach einem festgelegten Schlüssel an die 

Unternehmenseinheiten in den vier Sprachregionen697. 

Im Jahr 2014 betrug die Höhe der Empfangsgebühr für privaten Radioempfang CHF 169.15 und für 

privaten Fernsehempfang CHF 293.25. Wer mindestens ein für den Empfang von Radio- und ein 

Fernsehen geeignetes Gerät besitzt (dazu gehören auch Computer und Mobiltelefone698), bezahlte 

entsprechend CHF 462.40 pro Jahr699. Gemäss eines Entscheids des Bundesgerichts sind die Gebüh-

ren nicht mehrwertsteuerpflichtig, womit die Gebühr im Frühjahr 2015 auf CHF 451.10 gesenkt wurde. 

Laut Bundesrat soll der Betrag mit der Einführung der Haushaltsabgabe auf CHF 390 pro Haushalt 

sinken700. Ebenfalls eine Gebühr entrichten müssen in der Schweiz Betriebe, die Geräte bereitstellen, 

um ihren Mitarbeitenden („gewerblicher Empfang“) oder ihren Gästen („kommerzieller Empfang“) den 

Zugang zu ermöglichen701. Je nach Anzahl der Geräte bezahlten Unternehmen im Jahr 2013 zwi-

schen CHF 223.85 und CHF 514.90 für Radioempfang und zwischen CHF 388.55 und CHF 893.70 für 

Fernsehempfang702. Mit der neuen Haushaltsabgabe sind Firmen mit weniger als CHF 500'000 Um-

satz nicht mehr abgabepflichtig, für Firmen mit einem Umsatz zwischen CHF 500'000 und CHF 1 Mio. 

sinkt der Betrag für Radio und Fernsehen von CHF 612 auf CHF 400, ab einem Umsatz von CHF 1 

Mio. liegt die Höhe der Abgabe je nach Umsatz zwischen CHF 1'000 und CHF 39'000703.  

Die Höhe der Gebühr wird vom Bundesrat unter Berücksichtigung u. a. des Finanzbedarfs der SRG 

SSR für die Erfüllung des Programmauftrags festgelegt. Dabei hat der Bundesrat auch Empfehlungen 

des Preisüberwachers zu beachten und Abweichungen zu begründen704. Die Erhebung der Emp-

fangsgebühren kann vom Bundesrat einer unabhängigen Organisation übertragen werden 705. Seit 

1998 ist dafür die Schweizerische Erhebungsstelle für Radio- und Fernsehgebühren (Billag AG) zu-

ständig706. Durch die neue Haushaltsgebühr werden diese Kontrollen jedoch obsolet707. 

Während sich der Fernsehbereich der SRG SSR durch Werbung und Sponsoring finanzieren kann, 

ist in den Radioprogrammen nur Sponsoring erlaubt708. Für die SRG SSR gelten strengere Werbevor-

                                                      

691 Art. 34 RTVG 
692 Art. 68 (1) RTVG 
693 SRG SSR 2015a: 4f. 
694 SRG SSR 2014: 104 
695 SRG SSR 2014: 106, 115 
696 SRG SSR 2015a: 3, 114 
697 SRG SSR 2014: 10 
698 Art. 57 RTVV 
699 Art. 59 (1) RTVV; SRG SSR 2015: 11 
700 SRG SSR 2015a: 4f. 
701 Art. 70 (2) RTVG; Art. 58 (2) & (3) RTVV 
702 SRG SSR 2015a: 11 
703 SRG SSR 2015a: 5 
704 Art. 70 RTVG 
705 Art. 69 RTVG 
706 Billag o.J. 
707 SRG SSR 2015a: 4f. 
708 Art. 14 (1)RTVG 
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schriften als für konzessionierte Privatsender, beispielsweise bezüglich Unterbrecherwerbung709. Auf 

den Websites der SRG SSR sind weder Werbung noch Sponsoring zulässig710.  

4.17.3 Angebot & Nutzung des Service public 

Es ist gesetzlich festgelegt, dass die SRG SSR drei Radioprogramme und zwei Fernsehprogramme 

für jede Amtssprache, sowie ein Radioprogramm für die räteromanische Schweiz betreiben soll711. Für 

die Inhalte sind der vier Unternehmenseinheiten in der Deutschschweiz (Schweizer Radio und Fern-

sehen SRF), französischen Schweiz (Radio Television Suisse RTS), italienischen Schweiz (Radiote-

levisione svizzera RSI) und rätoromanischen Schweiz (Radiotelevisiun Svizra Rumantscha RTR) zu-

ständig.  

Im Radiobereich betreibt die SRG SSR für drei Landesteilen je einen Sender für aktuelle Information 

und Unterhaltung (Radio SRF 1, La Première, Rete Uno), einen Kultursender (Radio SRF 2, Espace 2, 

Rete Due), und einen Sender, der jüngere Generationen ansprechen soll (Radio SRF 3, Couleur 3, 

Rete Tre). In der Deutschschweiz gibt es zusätzlich drei Spartensender, die auf Nachrichten (Radio 

SRF 4 News), traditionelle Musik (Radio SRF Musikwelle) und die Jugend (Radio SRF Virus) fokussie-

ren, in der Romandie einen Musiksender (Option Musique). Für die räteromanische Schweiz bietet 

RTR ein Radioprogramm an. 

Die SRG SSR erzielt in allen Sprachregionen den höchsten Anteil am Publikumsmarkt (siehe Tabelle 

38). Während die Werte in der deutschen und französischen Schweiz bei 64.6 bzw. 65.8 % sehr ähn-

lich sind, sind es in der italienischen Schweiz gar 80.3 %. Die Schweizer Privatradios haben entspre-

chend in der italienischen Schweiz nur einen Anteil von 11.8 % am Publikumsmarkt, während diese 

Werte in der deutschen und französischen Schweiz mit 30.8 und 23.9 % höher liegen. Einstrahlende 

Radios aus dem Ausland erreichen in der französischen Schweiz mit 10.3 % den höchsten Marktanteil, 

in der deutschen Schweiz mit 4.6 % den tiefsten. 

Tabelle 38: Anteil öffentlicher Radios am Schweizer Publikumsmarkt 

 Sender / Gruppen 
Deutsche 
Schweiz 

Französische 
Schweiz 

Italienische 
Schweiz 

Service public SRG SSR 64.6 65.8 80.3 

Privatradio 
Schweizer 

Privatradios 
30.8 23.9 11.8 

Ausländische 
Sender 

 4.6 10.3 7.8 

Quelle: Mediapulse (2014a: 57; 2014b: 57; 2014c: 54) 

Im Fernsehbereich betreibt die SRG SSR für drei Landesteilen je einen Sender mit einem Vollpro-

gramm für ein breites Publikum (SRF 1, RTS Un, LA 1), und einen Sender für Sport, Spielfilme und 

Kindersendungen (SRF zwei, RTS deux, La 2). Auf SRF 1 gibt es zudem ein räteromanisches Pro-

grammfenster. In der Deutschschweiz gibt es zusätzlich einen Servicekanal, auf dem Wiederholungen 

der aktuellen Nachrichten laufen (SRF info). Die SRG-Sender erreichen in den drei Sprachregionen 

einen Anteil am Publikumsmarkt von etwa einem Drittel, während die Anteile der schweizerischen 

Privatsender im einstelligen Bereich liegen. Einstrahlende deutsche, französische und italienische 

                                                      

709 Art. 22 RTVV 
710 Art. 23 RTVV 
711 Art. 4 (1), (3) RTVG, Art. Art. 5 (1), RTVV 
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Sender erreichen in allen drei Sprachregionen einen Marktanteil von über 60 %, ausländische Privats-

ender schalten zusätzlich «Werbefenster» mit schweizerischer Werbung. 

In der deutschen Schweiz erreicht die SRG SSR einen Anteil von 31.1 % am Publikumsmarkt (siehe 

Tabelle 39). den Schweizer Privatsendern kommen auf weniger als 7 % Marktanteil. 

Tabelle 39: Marktanteile Fernsehen im Deutschschweizer Publikumsmarkt 2013 

 Sender / Gruppen Anteil (in Prozent) 

Public Service SRG SSR 31.1 

Privat TV Schweizer Privatsender 6.6 

Ausländische 
Sender 

 62.3 

Quelle: Mediapulse (2014a: 23) 

In der französischen Schweiz erreicht die SRG SSR einen Anteil von 30.3 % am Publikumsmarkt (sie-

he Tabelle 40). Schweizer Privatsender spielen nur eine marginale Rolle. Vor allem französische Sen-

der erfreuen sich grosser Beliebtheit.  

Tabelle 40: Anteil öffentlicher Fernsehsender am Publikumsmarkt der Suisse Romande 2013 

 Sender / Gruppen Anteil (in Prozent) 

Public Service SRG SSR 30.3 

Privat TV Schweizer Privatsender 0.9 

Ausländische 
Sender 

 68.8 

Mediapulse (2014b: 23) 

In der italienischen Schweiz erreicht die SRG SSR einen Anteil von 37.8 % am Publikumsmarkt (siehe 

Tabelle 41). Tele Ticino erreicht immerhin 1.3 % Marktanteil. Von grosser Bedeutung sind einstrah-

lende italienische Sender. 

Tabelle 41: Anteil öffentlicher Fernsehsender am Publikumsmarkt der Svizzera Italiana 2013 

 Sender / Gruppen Anteil (in Prozent) 

Public Service SRG SSR-Gruppe 37.8 

Privat TV Tele Ticino 1.3 

Ausländische 
Sender 

 60.9 

Mediapulse (2014c: 23)  

Jede Unternehmenseinheit der SRG SSR betreibt ein eigenes Onlineportal, auf dem man einen 

Stream des aktuellen Programms, sowie Video- und Audio-on-Demand findet. Swissinfo.ch, das On-

lineportal von SWI, bietet eine multimediale Internetplattform mit Informationen über die Schweiz in 

zehn Sprachen. Dazu kommt ein Archiv mit Bild- und Tondokumenten (www.srgssr.ch/timeline), und 

ein Radioportal, wo man das Programm zusammenstellen kann (www.DIY.fm), und das auch als App 

http://www.srgssr.ch/timeline
http://www.diy.fm/
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verfügbar ist. SRF.ch hatte 2014 durchschnittlich 3.5 Mio. Unique Clients pro Monat, rts.ch 1.56 Mio, 

rsi.ch 278'000 und rtr.ch 16'400712. 

4.17.4 Reformen & Debatten 

In der Schweiz wurde kürzlich ein Systemwechsel von einer Gerätegebühr zu einer Haushaltsabgabe 

beschlossen. Begründet wird die Umstellung mit drei Problemen: Erstens sei nicht mehr klar, was als 

Empfangsgerät gilt, weil „heute auch Geräte wie Smartphones, Computer und Tablets den Radio- und 

Fernsehempfang ermöglichen“713. Zweitens würden Kontrollen in den Haushalten und Betrieben einen 

hohen administrativen Aufwand bedeuten und drittens käme heute die Allgemeinheit für die fehlenden 

Beträge der Schwarzseher auf. Ausserdem verspricht sich der Bund von der Einführung des neuen 

Modells auch eine Abgabensenkung für die einzelnen Abgabepflichtigen714 .  

Aber nicht nur die Finanzierung, auch der Auftrag des Service public wird momentan medienpoli-

tisch debattiert. Bis Ende 2015 will die Eidgenössische Medienkommission (EMEK), bis Sommer 2016 

der Bundesrat einen Bericht zur Zukunft des Service public verfassen. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass die daran anschliessenden Diskussionen im Parlament für die SRG und die Erneuerung 

ihrer Konzession im Jahr 2017 nicht folgenlos bleiben wird.  

Kernbefunde  

 Der Programmauftrag der SRG ist in ihrer Konzession definiert und umfasst neben Radio und 

Fernsehen auch das sogenannt übrige publizistische Angebot, wozu Teletext und Onlinedienste 

gehören. Grundsätzlich soll die SRG in allen Landesteilen ein gleichwertiges Programm anbieten. 

Für das Onlineangebot bestehen zum Schutz der Presse bestimmte Einschränkungen. 

 Die SRG finanziert sich aus Gebühreneinnahmen (künftig Einnahmen aus der Haushaltsabgabe) 

sowie Werbung und Sponsoring. Onlinewerbung ist aber nicht gestattet. Intern wird eine Umvertei-

lung der Einnahmen zugunsten der kleineren Sprachregionen vorgenommen. 

 Die Unternehmenseinheiten der SRG in den Sprachregionen veranstalten drei Fernsehsender auf 

deutsch und je zwei auf französisch und italienisch sowie sechs Radiosender auf deutsch, vier auf 

französisch, drei auf italienisch und einen auf rätoromanisch. Weiter werden drei Musiksender aus-

gestrahlt. Jede Unternehmenseinheit betreibt auch ein Onlineangebot. 

 Derzeit wird der Auftrag des Service public ausführlich diskutiert. Für Sommer 2016 ist mit einem 

Bericht des Bundesrates zu rechnen. 

 

 

  

                                                      

712 SRG 2015b: 6, 10, 14, 18 
713 UVEK 2012 
714 UVEK 2012; Bundesrat 2013: 2f. 
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4.18 Vereinigte Staaten von Amerika 

Mediensystem USA: Key Facts  

Das US-amerikanische Mediensystem unterscheidet sich deutlich von anderen  

westlichen Ländern. 

 Fernsehen: Anders als in Europa basiert Fernsehen in den USA auf lokalen Sendern. In vielen 

Fällen schliessen sich diese aber einem nationalen Network an und übernehmen dessen nationa-

les Programm (von lokalen Nachrichtensendungen und Werbung abgesehen). Die grössten dieser 

nationalen Networks sind NBC, CBS, ABC, Fox, und The CW. In den letzten Jahren haben aber 

neue Kabel- und Satellitensender den terrestrisch verbreiteten Networks stark zugesetzt. Mit Public 

Broadcasting Service (PBS) existiert zwar auch ein öffentliches Network (wie im kommerziellen 

Sektor ein Zusammenschluss lokaler Sender), dieses spielt aber bezüglich Finanzierung und Nut-

zung nur eine marginale Rolle. Über die Corporation for Public Broadcasting (CPB) fliessen PBS 

öffentliche Mittel zu. Den Hauptteil der Einnahmen erhält PBS aber aus Spenden. 

 Radio: Auch der Radiosektor ist hauptsächlich von kommerziellen Sendern dominiert. Daneben 

senden auf lokaler Ebene im ganzen Land nicht-kommerzielle alternative Stationen. Wie im Fern-

sehsektor existiert mit National Public Radio (NPR) ein öffentliches Network, das sich zu einem 

kleinen Teil via CPB mit öffentlichen Mitteln finanziert. 

 Presse: Auf dem US-amerikanischen Zeitungsmarkt finden sich 2011 insgesamt 1'382 Tageskauf-

zeitungen (5.5/erwachsene Bevölkerung in Mio.), deren Gesamtauflage sich auf 44'421'000 

Exemplare beläuft (178.3/1'000 Erwachsene). 

 Regulierung: Für die Regulierung von Rundfunk und Telekommunikation ist die Federal Commu-

nications Commission (FCC) zuständig. Presseräte (News Councils) finden sich in drei Bundes-

staaten: Hawaii, Minnesota und Washington. 

4.18.1 Definition & Mandate des Service public  

Der amerikanische Staat hat die Corporation for Public Broadcasting (CPB) gegründet715. Diese pro-

duziert selbst keine Programme, sondern finanziert über Networks lokale Radio- und TV-Stationen. 

Das Federal Office of Communications (FCC) vergibt jeweils für acht Jahre Lizenzen für „noncommer-

cial educational broadcasting“ (NCE). Von den aktuell fast 400 TV- und rund 4'000 Radiostationen 

(siehe Tabelle 42), die eine solche Lizenz besitzen716 finanzieren sich zahlreiche (jedoch nicht alle; 

religiöse Sender sind beispielsweise vom öffentlichen Rundfunksystem ausgeschlossen717) über die 

CPB und sind Teil eines Networks. Das wichtigste TV-Network, Public Broadcasting Service (PBS), 

vereinigt 355 TV-Sender, das wichtigste Radio-Network National Public Radio (NPR) hat 946 Mitglie-

der, die 1029 Radiostationen betreiben. Daneben gibt es zwei kleinere nationale Networks: American 

Public Media (APM) und Public Radio International (PRI).  

                                                      

715 47 USC. §396 (b) 
716 47 CFR §§73.503 und 73.621 
717 47 CFR §73.503 
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Tabelle 42: Public-Broadcasting-Stationen in den USA 

 
Total nicht-
kommerzieller 
Lokalsender 

PBS NPR von CPB finan-
ziert 

nicht von CPB 
finanziert 

TV 395 355 --- 363 32 

Radio 4081 --- 946 Mitgliedssta-
tionen; 1029 
Radiosender 
strahlen NPR-
Sendungen aus  

1084 2997 

Quellen: FCC (2015); CPB (2014a; 2014b); Pew Research Center (2015) 
Zahlen aus den Jahren 2013, 2014 und 2015 

Zweck der CPB ist es, landesweit die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen, vielfältigen, kreativen 

und innovativen Programmen zu ermöglichen. In Sendungen mit kontroversen Inhalten ist strikt auf 

Objektivität und Ausgewogenheit zu achten718. Darüber hinaus muss öffentlicher Rundfunk sich insbe-

sondere Bevölkerungsgruppen annehmen, die von kommerziellen Sendern vernachlässigt werden719. 

Die CPB720 hat für sich selbst drei Ziele formuliert: 

 durch qualitativ hochwertige Inhalte und Dienste, die über verschiedene Plattformen verbreitet 

werden, eine gebildete und informierte Zivilgesellschaft zu fördern; 

 durch die Unterstützung von Menschen, Organisationen und Projekten mit innovativen Ideen die 

Qualität der Inhalte in den Netzwerken zu erhöhen und ihre Reichweite auszubauen; 

 den US-Amerikanerinnen und US-Amerikanern die Leistungen des öffentlichen Rundfunks näher-

zubringen. 

Im Rahmen ihrer NCE-Lizenzen sind die Stationen zudem verpflichtet, einen Bildungsauftrag zu erfül-

len. Konkret sollen durch die Verbreitung von bildenden, kulturellen und unterhaltenden Programmen 

und eine nicht-kommerzielle Ausrichtung die Bildungsbedürfnisse der Gemeinschaft abgedeckt wer-

den721. In den Lizenzen selbst werden diese Ziele nicht genannt, stattdessen werden dort technische 

Details festgelegt (z. B. Sendeleistungen). 

Die CPB muss jeweils per 15. Mai zuhanden des Kongresses einen Jahresbericht erstellen, der über 

ihre Aktivitäten und Finanzen Auskunft gibt. Dazu gehört auch eine Liste aller geförderten Organisati-

onen, Produzentinnen und Produzenten sowie der produzierten Inhalte722. Ebenfalls per 15. Mai muss 

PBS zuhanden des Kongresses einen Report abgeben, in dem dargelegt wird, wie der öffentliche 

Rundfunk Minderheiten bedient. Dazu gehört die Ansprache und Unterstützung von Minderheiten-

gruppen durch die Programme, sowie die Beschäftigung von Angehörigen von Minderheiten beim 

öffentlichen Rundfunk723. 

4.18.2 Finanzierung des Service public 

PBS und NPR sowie die diesen angeschlossenen Stationen dürfen keine Werbung ausstrahlen. Statt-

dessen finanzieren sie sich hauptsächlich aus Spenden. Das Programm wird deshalb für Fundraising 

und Spendenaufrufe („Telethons“) unterbrochen. Allerdings werden Sponsoringbotschaften von Fir-

men ausgestrahlt, die Geld gespendet haben. Sponsoringbotschaften können Logos, Slogans, Mar-

                                                      

718 47 USC §396 (g) (1) (A) 
719 47 USC §396 (a) 
720 CPB 2015 
721 Waldman 2011: 314; 47 CFR §§73.621 (a) und (c) sowie §73.503 (a)  
722 47 USC §396 (i) 
723 47 USC §396 (m) 
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ken sowie neutrale Beschreibungen von Produkten oder Dienstleistungen zur Identifizierung, jedoch 

nicht zur Promotion der Sponsoren beinhalten; auch die Erwähnung von Rabatten und Spezialange-

boten, Aufrufe oder Vergleiche sind nicht erlaubt724: Das Werbeverbot gilt nicht für den Onlinebereich, 

d. h. PBS, NPR und die ihnen angeschlossenen Stationen können Einnahmen durch Werbung auf 

ihren Websites generieren. Eine weitere Einnahmequelle ist Merchandising, vor allem für die Verwen-

dung der Charaktere aus Kindersendungen. Auch hier gilt, dass diese Produkte nicht im Radio- und 

Fernsehprogramm, jedoch auf der Website beworben werden können725.  

Der öffentliche Rundfunk wird zudem mit öffentlichen Mitteln aus dem Staatshaushalt unterstützt. 

Das Geld fliesst an die Dachorganisation CPB, die 2014 USD 445.0 Mio. (plus USD 0.5 Mio. Zinsen) 

erhielt, was angesichts der Grösse der USA ein bescheidener Betrag ist. Über die Höhe des Beitrages 

entscheidet der Kongress. Geld an NPR und PBS darf die CPB nur verteilen, wenn deren Leitungs-

gremien öffentliche Sitzungen abhalten726. An lokale Stationen dürfen Gelder nur fliessen, wenn diese 

ein „Community Advisory Board“ eingerichtet haben, dass Stellung zu Programmzielen und -

leistungen nehmen kann727. 

Von diesen Einnahmen darf CPB maximal 5 % für die Administration und 6 % für die Funktion des 

ganzen öffentlichen Systems (Network, Technik etc.) verwenden728. 2014 sind dies USD 22.25 Mio. 

respektive USD 26.7 Mio. Der restliche Betrag wird nach einem fixen Schlüssel aufgeteilt. 75 % gehen 

an das Fernsehen (75 % an lokale Sender und 25 % an PBS), 25 % an das Radio (70 % an lokale 

Sender, 7 % an einen Radiofonds für Minderheitenprogramme und unabhängige Produktionen und 

23 % an nationale Radiosender wie NPR)729. 2013 sind dies USD 222.78 Mio. für lokale TV-Sender, 

USD 69.31 Mio. für lokale Radiosender, USD 74.63 Mio. für nationale Fernsehsendungen von PBS, 

USD 22.84 Mio. für nationale Radiosendungen etwa von NPR und USD 6.99 Mio. für den Radio-

fonds730.  

PBS hatte 2013/2014 Einnahmen von USD 642.75 Mio., wovon USD 183.60 Mio. Mitgliedschaftsbei-

träge von lokalen Sendern und UDS 152.09 Mio. Zuwendungen waren731. NPR verfügte 2014 über 

Gesamteinnahmen von USD 209.21 Mio., davon USD 3.24 Mio. Mitgliedschaftsbeiträge von lokalen 

Sendern, USD 71.83 Mio. Gebühren von lokalen Sendern im Gegenzug für die von NPR bereitgestell-

ten Sendungen, Sponsoringeinnahmen von USD 43.14 Mio. und Zuwendungen in der Höhe von 

UDS 17.39 Mio.732.  

Laut einer Studie von CPB733 stammt der Grossteil der Einnahmen der lokalen Sender nicht von 

CPB. Dieser Anteil betrage nur 18 % (TV) respektive 11 % (Radio). Individuelle Spenden (22 % res-

pektive 34 %) sowie Spenden von Unternehmen (13 % respektive 19 %) und Universitäten (8 % res-

pektive 13 %) spielen eine wichtige Rolle. Aber auch von staatlicher Seite gibt es weitere Gelder: von 

der Bundesregierung (5 % respektive 1 %), den Bundesstaaten (14 % respektive 3 %) und Gemein-

den (4 % respektive 1 %). Diese staatlichen Mittel belaufen sich 2008 auf ungefähr USD 753 Mio., 

davon USD 80 Mio. von der Bundesregierung734. 

                                                      

724 47 CFR. §73.503 (d) und 47 CFR §73.621 (e) 
725 Waldman 2011: 316 
726 47 USC §396 (k) (4) 
727 47 USC §396 (k) (8) 
728 47 USC §396 (k) (3) (A) (i) 
729 47 USC §396 (k) (3) (A) (i), (ii) und (iii), §396 (k) (3) (B) und §396 (k) (6) 
730 CBP 2013: 4 
731 PBS 2014: 6 
732 NPR 2014: 6 
733 CPB 2012: 17-18 
734 Nielsen/Linnebank 2011: 8 
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4.18.3 Angebot & Nutzung des Service public 

Für die Bereitstellung öffentlichen Rundfunks sind lokale Radio- und Fernsehstationen zuständig, die 

einige Sendungen von den Networks NPR, APM, PRI und PBS beziehen. Die lokalen Stationen sowie 

die Networks betreiben zudem Websites, die teilweise Streaming und On-Demand-Dienste anbieten. 

Laut PBS735 schalten fast 100 Mio. Menschen mindestens einmal im Monat ihren lokalen öffentlichen 

TV-Sender ein und 71 % aller Kinder zwischen zwei und acht Jahren haben 2014/2015 PBS geschaut. 

Der Marktanteil der PBS-Sender war in der Primetime 2014/2015 signifikant höher als derjenige vieler 

kommerzieller Stationen. PSB hatte auf allen Websites seiner im September 2015 30.6 Millionen Uni-

que Visitors und auf den digitalen Plattformen wurden im September 2015 391 Millionen Videos abge-

rufen. 

4.18.4 Reformen & Debatten 

Die aktuellen Diskussionen in den USA zum öffentlichen Rundfunk lassen sich zu vier Themen bün-

deln. Erstens wird immer wieder eine Erhöhung der öffentlichen Subventionen für CPB gefordert. 

Im Vergleich mit anderen Ländern steht in den USA nur ein sehr beschränktes Budget für den öffentli-

chen Rundfunk zur Verfügung. Vorgeschlagen wurde beispielsweise, Geld aus der Versteigerung von 

Frequenzen (spectrum auctions) für CPB zu verwenden736. Trotz des niedrigen Budgets geniesst der 

öffentliche Rundfunk in der Bevölkerung ein hohes Ansehen.737 Direkt mit der Finanzierung in Zu-

sammenhang steht das zweite Thema, die Relevanz der Sendungen. Während Kindersendungen 

und Radionachrichten einen hohen Stellenwert besitzen, sind nur gerade 68.2 % aller lokalen PBS 

angeschlossenen Fernsehstationen in der Lage, täglich Lokalnachrichten auszustrahlen738. Nicht nur 

die Finanzen, auch der Zweck von CPB behindert drittens eine Tätigkeit auf neuen digitalen Platt-

formen. CPB darf die Bundesgelder nur für Radio und Fernsehen benutzen, nicht aber für digitale 

Innovationen. Ein breiterer Auftrag und eine Umbenennung in Corporation for Public Media wurde 

kürzlich vorgeschlagen739. Auch für die lokalen Stationen selbst stellt die Digitalisierung eine (finanziel-

le) Herausforderung dar. Je populärer die Nutzung „on demand“ wird, desto höher sind die Kosten für 

den Zugriff auf die Websites der Sender740. Viertens wird auch die Reallokation von Frequenzen, 

wie sie vom FCC geplant ist, massive Auswirkungen auf den öffentlichen Rundfunk haben. Insbeson-

dere drohen Versorgungslücken („white areas“) bei Empfang öffentlicher Sender741. 

Kernbefunde  

 Anders als in Europa besteht der öffentliche Rundfunk in den USA aus Networks lokaler Sender. 

Die Networks und Lokalsender werden von der Corporation for Public Broadcasting finanziell un-

terstützt, die wiederum Bundesgelder erhält. Die CPB darf nicht-kommerzielle Sender unterstützen, 

die qualitativ hochwertige, vielfältige, kreative und innovative Sendungen produzieren. 

 Öffentlicher Rundfunk spielt in den USA nur eine untergeordnete Rolle. Neben der relativ beschei-

denen Unterstützung aus dem Bundeshaushalt, die via CPB verteilt wird, finanzieren sich die nicht-

kommerziellen lokalen Sender vornehmlich aus Spenden. 

  

                                                      

735 PBS 2015 
736 Waldman 2011: 324 
737 PBS 2010 
738 Waldman 2011: 158 
739 Waldman 2011: 150 
740 Waldman 2011: 320 
741 CPB 2014a 
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5. Vergleichende Analyse 

Auf Basis der Länderanalysen werden im Folgenden die 18 untersuchten Mediensysteme auf Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten hin verglichen. Dabei werden die vier im Analyseraster definierten 

Bereiche beleuchtet: als Erstes die Definitionen und Mandate des Service public, als Zweites die Fi-

nanzierung, als Drittes die Angebote und deren Nutzung in den Bereich Radio, TV und Online und als 

Viertes dann aktuelle Diskussionen und Reformbemühungen. 

5.1 Definition & Mandate des Service public 

5.1.1 Mandate des Service public 

In allen untersuchten Mediensystemen ist klar festgelegt, wer mit der Bereitstellung von Radio- und 

Fernsehprogrammen im öffentlichen Auftrag betraut ist. In der Regel hat eine Organisation dieses 

Mandat inne. Teilweise findet sich eine Aufteilung der Verantwortung für Radio und Fernsehen (siehe 

Tabelle 43). 

Tabelle 43: Gemeinsame oder getrennte Organisationen für Radio und Fernsehen 

Gemeinsame Organisation  AT, AU, BE/CF, BE/VG, CA, CH, DE (ARD), DK, FI, IE, IT, NL, NO, UK 

Getrennte Organisationen DE (DRadio & ZDF), FR, NZ, SE, US 

Quelle: Dokumentenanalyse 

In einigen Mediensystemen finden sich zusätzlich öffentliche Rundfunkorganisationen mit einem kom-

plementären Auftrag. Meistens betrifft dies die Bereitstellung von Angeboten für sprachliche und kultu-

relle Minderheiten (SBS in Australien, TG4 in Irland, MTS in Neuseeland, S4C in Grossbritannien), 

Bildungssendungen (UR in Schweden) oder Regionalprogramme (TV2-Regionalsender in Dänemark). 

Einen Sonderfall stellt Deutschland dar, wo einerseits aufgrund des föderalen Staatsaufbaus die ARD 

aus zahlreichen Rundfunkorganisationen besteht, andererseits aber auch weitere Organisationen für 

Radio (DRadio) und Fernsehen (ZDF) auf nationaler Ebene institutionalisiert wurden. In den USA be-

stehen die öffentlichen Networks aus lokalen Stationen. 

Das Mandat für die Bereitstellung des Service public, sowie der inhaltliche Leistungsauftrag und die 

Finanzierung sind zumeist in Rundfunkgesetzen festgelegt. In etwa der Hälfte der untersuchten Medi-

ensysteme werden die Bestimmungen in Lizenzen oder Verträgen konkretisiert. Diese werden durch 

das zuständige Ministerium oder durch die Regulierungsbehörde für eine bestimmte Dauer vergeben. 

Die Gültigkeit variiert zwischen drei und zehn Jahren (siehe Tabelle 44). Ein Spezialfall ist die BBC in 

Grossbritannien, deren Auftrag nicht im Broadcasting Act, sondern in einer Royal Charter festgelegt 

wird, die dann aber alle zehn Jahre erneuert werden muss. 

Tabelle 44: Dauer der Lizenz für den Service public 

Lizenz für 3-5 Jahre Lizenz für 5-8 Jahre Lizenz für 10 Jahre keine Lizenz vorgesehen 

DK, FR, IT BE/CF, BE/VG, CA, SE, US CH, NL, UK AT, AU, DE, FI, IE, NO, NZ 

Quelle: Dokumentenanalyse 

In Mediensystemen ohne Lizenzen wird das Rundfunkgesetz unregelmässig überarbeitet und unter-

liegt dem landesspezifischen politischen Prozess. In Mediensystemen mit Lizenzen und Verträgen 

muss jeweils im Hinblick auf das Ende der Lizenzdauer eine Neuvergabe eingeleitet werden. Einige 

Mediensysteme haben dafür ein striktes Prozedere festgelegt (französische und flämische Gemein-
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schaft Belgiens, Frankreich, Italien, Kanada, Niederlande) andere kennen eher grobe Richtlinien (Dä-

nemark, Grossbritannien, Schweden, Schweiz). 

Teilweise muss der öffentliche Rundfunk bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor dem Ablauf der Li-

zenz oder des Vertrags selbst einen neuen Vertrag entwerfen oder sich für die Lizenz neu bewerben, 

teilweise wird die Erneuerung zwischen verschiedenen Akteuren ausgehandelt. Manchmal sind öffent-

liche Anhörungen, Anhörungen von Expertinnen und Experten oder Expertenberichte vorgesehen.  

In einigen Mediensystemen (zum Beispiel in der französischen und flämischen Gemeinschaft Belgi-

ens, Grossbritannien den Niederlanden sowie für France Télévisions in Frankreich) läuft aktuell der 

Prozess zur Erneuerung der Lizenz bzw. des Vertrags im Jahr 2016. In Frankreich (für Radio 

France) und Italien wurde eine anstehende Erneuerung bis jetzt nicht durchgeführt. 

5.1.2 Definition des Auftrags für Radio und TV 

In Bezug auf die inhaltliche Definition des Service public gibt es zwischen den untersuchten Medien-

systemen keine allzu grossen Unterschiede. Die Leistungsaufträge beinhalten in der Regel: 

 Genres (z. B. Information, Bildung, Kindersendungen); 

 Ziele und Funktionen (z. B. den Zusammenhalt stärken, Vielfalt aufzeigen); 

 journalistische Macharten (z. B. innovativ, ausgewogen).  

Unterschiede zeigen sich vor allem darin, wie detailliert diese Inhalte beschrieben werden. Darüber 

hinaus müssen die öffentlichen Rundfunkorganisationen in gewissen Mediensystemen spezifische 

inhaltliche Quoten erfüllen. Diese beziehen sich entweder auf die Bereitstellung bestimmter Genres 

oder aber auf die Sprache bzw. Herkunft der Inhalte. In Grossbritannien gibt es zudem Quoten für 

Untertitel, in Kanada für die Zahl der Erstausstrahlungen. In manchen Mediensystemen gibt es zudem 

Quoten, die den Anteil Eigenproduktionen und Produktionen unabhängiger Produktionsfirmen 

festlegen (siehe Tabelle 45).  

Tabelle 45: Quoten für interne und externe bzw. unabhängige Produktionen 

 Eigenproduktion Auftragsproduktionen 

BE/CF Pro Tag im Jahresschnitt mindestens 9 
Stunden im TV und 18 Stunden im Radio 

Mindestbetrag für Investitionen in 
unabhängige Produktionen 

BE/VG mindestens 90 % der Sendezeit im Radio, 
maximal 75 % der Sendezeit im TV 

mindestens 25 % der Sendezeit im TV 
extern produziert 

CA  Unterschiedliche Quoten für externe und 
unabhängige Inhalte in den Lizenzen 

DK  jährlich DKK 300 Mio. für unabhängige 
Produktionen (DR)  

Inhalte (keine News und Aktualitäten) zu 
mindestens einem Drittel extern produziert 

10 % der Prime Time oder des Budgets für 
unabhängige, europäische Produktionen 
(TV2) 

IT  15 % der jährlichen Einnahmen für 
unabhängige Produktionen 

NL  Mindestens 10 % der Produktionszeit in 
allen TV-Kanälen 

UK 65 % der Sendezeit (ITV, Channel 4,  
Channel 5), unterschiedliche Quoten (BBC) 

25 % der Sendezeit unabhängige Produktion 

Quelle: Dokumentenanalyse,  
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5.1.3 Definition des Auftrags für Onlineangebote 

Der Leistungsauftrag aller untersuchten öffentlichen Rundfunkorganisationen beinhaltet neben traditi-

onellen Radio- und Fernsehsendern inzwischen auch Onlinedienste inklusive nicht-linearer Nut-

zungsmöglichkeiten. Der öffentliche Rundfunk soll laut den Vorgaben technologische Entwicklungen 

berücksichtigen, seinen Auftrag auf „moderne“ Art und Weise erbringen, und das Publikum über alle 

möglichen Distributionskanäle ansprechen. In einer ganzen Reihe von Mediensystemen (Australien, 

Finnland, Kanada, Irland, Neuseeland, Niederlande, Schweden, USA) werden dazu aber keine weite-

ren Angaben gemacht. Allenfalls wird noch gesagt, dass mit dem Onlineangebot dieselben inhaltli-

chen Ziele erreicht werden sollen, wie mit dem linearen Angebot (z. B. für SBS in Australien, Franzö-

sische Gemeinschaft Belgiens), oder dass dieselben inhaltlichen Regeln und Standards gelten wie für 

privat-kommerzielle Medien (z. B. Finnland, Irland, Niederlande). Bei der Einführung neuer Onlinean-

gebote sehen einige Mediensysteme jedoch eine Vorabprüfung vor (siehe Abschnitt 5.1.4). 

Teilweise wurden aber detailliertere Regeln für den Onlinebereich ausgearbeitet. So ist beispielsweise 

die nicht-lineare Bereitstellung der in Radio und TV gesendeten Inhalten in einigen Mediensyste-

men explizit vorgeschrieben (Flämische Gemeinschaft Belgiens, Dänemark, Frankreich) bzw. aus-

drücklich erlaubt (Deutschland, Norwegen, Österreich, MTS in Neuseeland). In Deutschland und Ös-

terreich dürfen audiovisuelle Inhalte maximal sieben Tage online verfügbar sein, in Grossbritannien 30 

Tage. In den meisten Mediensystemen gibt es hierzu aber keine Bestimmungen. Oft wird auf die 

rechtlichen Einschränkungen bei der zeitversetzen Wiedergabe von Sportsendungen, Spielfilmen oder 

TV-Serien hingewiesen. In Deutschland dürfen deshalb Grossereignisse und Fussballspiele der Bun-

desliga nur während 24 Stunden zeitversetzt zugänglich sein, die nicht-lineare Bereitstellung von 

Spielfilmen ist nicht gestattet. In Norwegen steht die nicht-lineare Bereitstellung von Eigenproduktio-

nen im Fokus.  

Tabelle 46: Zeitliche Beschränkung für die nicht-lineare Bereitstellung von Inhalten 

Maximal 7 Tage Maximal 30 Tage Keine Maximaldauer festgelegt 

AT, DE UK AU, BE, CA, CH, DK, FI, IE, IT, NL, 
NZ, SE, UK, US 

Quelle: Dokumentenanalyse 

Nur in Norwegen gibt es detaillierte Angaben zu den Genres und Rubriken, die das Onlineangebot 

bereithalten soll. Häufig wird stattdessen zwischen audiovisuellen Inhalten und „Zusatzdiensten“ un-

terschieden. Während in Frankreich, Norwegen und Wallonien grundsätzlich alle möglichen Zusatz-

dienste und textbasierten Angebote erlaubt sind, sind diese in deutschsprachigen Länder stärker 

reguliert: So wird der Bezug zu einer Sendung gefordert und es soll, trotz der erlaubten „tagesaktuel-

len Überblicksberichterstattung“ ein Unterschied zu Onlineangeboten der Presse sichtbar sein. 

Teilweise werden die öffentlichen Rundfunkorganisationen explizit dazu aufgefordert, auf Social-

Media-Plattformen aktiv zu sein, oder generell interaktive Anwendungen wie Blogs oder Foren zu 

nutzen (Australien, Französische und Flämische Gemeinschaft Belgiens, Deutschland, Frankreich, 

Norwegen). Einige öffentliche Rundfunkorganisationen haben selbst Richtlinien zum Umgang mit „U-

ser Generated Content“ und der Nutzung von Social Media durch Mitarbeitende gemacht (etwa in 

Australien, Finnland, BBC in Grossbritannien).  
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5.1.4 Kontrolle und Rechenschaft 

In den untersuchten Mediensystemen sind unterschiedliche und unterschiedlich viele Instrumente 

vorgesehen, mittels derer der öffentliche Rundfunk über seine Aktivitäten Rechenschaft ablegen muss. 

Alle öffentlichen Rundfunkorganisationen sind verpflichtet, einen Jahresbericht einzureichen (an die 

zuständigen Ministerien, die Regierung oder die Regulierungsbehörde; teilweise zuhanden des Par-

laments). Im Jahresbericht müssen die Organisationen aufzeigen, wie sie ihren öffentlichen Auftrag im 

vergangenen Jahr umgesetzt und finanziert haben. Teilweise wird ein separater Finanzbericht ver-

langt.  

In knapp der Hälfte der untersuchten Mediensysteme müssen die öffentlichen Rundfunkorganisatio-

nen zudem regelmässig einen Strategiebericht einreichen. Die Strategie beinhaltet Ziele, Massnah-

men und Kosten für das nächste Jahr (Australien, Finnland, Grossbritannien, Irland, Norwegen) oder 

für einen längeren Zeitraum (Irland, Kanada). Des Weiteren wird in einigen Mediensystemen auf 

Selbstverpflichtungen gesetzt: Entweder als Teil des Strategieberichts, oder aber in einem separa-

ten Dokument müssen die öffentlichen Rundfunkorganisationen sich selbst Ziele setzen.  

Ein weiteres Instrument zur Rechenschaftslegung ist die externe Evaluation. Die mit der Evaluation 

beauftragten Akteure unterscheiden sich stark: Es kann dies entweder die Regulierungsbehörde, das 

Parlament oder ein unabhängiges Komitee (oder ein/e unabhängige Expert/in) sein. Ein Sonderfall ist 

hier erneut die BBC in Grossbritannien. Der BBC Trust, das Selbstregulierungsorgan des Senders, 

schreibt jährlich auf Basis eigener Einschätzungen einen Bericht zuhanden des Kulturministeriums.  

Auch das Publikum kann über die Messung von Reichweiten und Zufriedenheitswerten (sowie die 

Veröffentlichung dieser Daten) oder durch (die Vertretung in) Gremien einbezogen werden. 

Tabelle 47: Rechenschaftsinstrumente 

Jahres- und Finanzbericht 
(retrospektiv) 

AT, AU, BE/CF, BE/VG, CA, CH, DK, DE, FI, FR, IE, IT, NL, NO, NZ, SE, UK, 
US 

Strategie-, Businessplan 
(prospektiv) 

AU, CA, FI, IE, NO, NZ, UK 

Qualitätskontrollsystem, 
Satzungen, Selbstverpflich-
tung 

AT, CH, BE/CF, BE/VG, DE, IE, IT, UK 

Externe Evaluation AT (durch Sachverständige), BE/VG (durch VRM), FI (durch FICORA), FR 
(durch CSA), IT (durch AGCOM und Parlament), NL (durch Komitee), NZ (durch 
Parlament), NO (durch Rundfunkrat und Medietilsynet) UK (durch BBC Trust) 

Quelle: Dokumentenanalyse 

In der Hälfte der untersuchten Mediensysteme wurden Prüfverfahren für neue Angebote eingeführt – 

sogenannte Ex-ante-Tests. Das Ziel dieser Tests ist es, den gesellschaftlichen Mehrwert („Public 

Value“) aufzuzeigen und abzuschätzen, wie das neue Angebot den Markt beeinflussen könnte („Mar-

ket Impact“). Statt nur bei neuen oder veränderten Angeboten, ist in Grossbritannien und Irland poten-

ziell auch bei der Abschaffung eines Angebots ein Public-Value-Test vorgesehen. Der Prüfprozess 

unterscheidet sich dann einerseits dadurch, wer für die Durchführung und Entscheidung zuständig ist, 

andererseits, ob eine Konsultation bestimmter Akteursgruppen bzw. der Öffentlichkeit vorgesehen ist 

(siehe Tabelle 48).  
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Tabelle 48: Involvierte Akteure und Zuständigkeit bei Ex-ante-Tests 

 Durchführung Entscheidung Anhörungen 

AT Regulierungsbehörde Regulierungsbehörde Öffentlichkeit 

BE/CF 
durch CSA eingesetzte 
unabhängige Expertengruppe 

durch CSA eingesetzte 
unabhängige Expertengruppe 
(Regierung hat ein VETO) 

Öffentlichkeit 

BE/VG Regulierungsbehörde Regierung diverse Akteure 

DE 
Rundfunk- bzw. Fernsehrat, 
Rechtsaufsicht 

Rundfunk- bzw. Fernsehrat - 

FI Yle Verwaltungsrat Yle Verwaltungsrat 
Wettbewerbsbehörde, 
Konsumentenschutz, wichtige 
Anbieter, ExpertInnen 

IE 
Regulierungsbehörde, 
Rundfunkminister 

Rundfunkminister betroffene Akteure 

NO 
Regulierungsbehörde, 
Wettbewerbsbehörde 

Kulturministerium Interessengruppen 

SE Regulierungsbehörde Regulierungsbehörde - 

UK BBC Trust, Ofcom BBC Trust diverse Akteure; Öffentlichkeit 

Quelle: Dokumentenanalyse 

Kernbefunde  

 Mandate: In vielen Mediensystemen wird der öffentliche Rundfunk durch eine einzige Organisation 

erbracht. Teilweise finden sich zusätzliche Organisationen für sprachliche und kulturelle Minderhei-

ten. In der Hälfte der untersuchten Mediensysteme werden Lizenzen vergeben, die alle drei bis 

zehn Jahre neu ausgehandelt werden müssen. In diesem Prozess sind öffentliche Anhörungen, 

Expertenberichte oder parlamentarische Hearings vorgesehen.  

 Auftrag für Radio und TV: Der inhaltliche Leistungsauftrag für Radio- und Fernsehsendungen ist 

in allen untersuchten Mediensystemen ähnlich formuliert. Unterscheide zeigen sich jedoch bei den 

Quoten: In manchen Mediensystemen ist der Anteil bestimmter Genres, sowie der Sprache und 

Herkunft von Inhalten festgelegt. Weitere Quoten betreffen den Anteil interner, externer und unab-

hängiger Produktionen. 

 Service public online: Das Onlineangebot gehört inzwischen in allen untersuchen Mediensyste-

men zum Service public dazu. Jedoch hat nur etwa die Hälfte konkrete Regeln für diesen Bereich 

ausgearbeitet. Diese betreffen beispielsweise die Dauer der nicht-linearen Bereitstellung von Ra-

dio- und TV-Programmen, Zusatzdienste und Texte sowie die Verwendung von Social Media.  

 Rechenschaft: In allen untersuchten Mediensystemen müssen öffentliche Rundfunkorganisatio-

nen in Jahres- und Finanzberichten aufzeigen, wie sie den öffentlichen Auftrag erfüllt haben. Wei-

tere Instrumente zur Rechenschaftsabgabe sind Strategieberichte, Qualitätskontrollsysteme und 

Selbstverpflichtungen, externe Evaluationen, Publikumsräte und Reichweitenmessungen. Von den 

vierzehn europäischen Mediensystemen haben acht einen Ex-ante-Test eingeführt, anhand des-

sen der „Public Value“ neuer Angebote geprüft werden soll. 
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5.2 Finanzierung des Service public 

5.2.1 Finanzierungsmodelle 

Der Vergleich zeigt auf, dass eine Mischfinanzierung des öffentlichen Rundfunks dominiert (siehe 

Tabelle 49). In den meisten Mediensystemen erhalten die Organisationen öffentliche Mittel und gene-

rieren zusätzlich auch Werbeeinnahmen. Nur in den nordischen Ländern und in Grossbritannien sowie 

den USA wird gänzlich auf Werbung verzichtet. Bezüglich der öffentlichen Mittel zeigt sich, dass der-

zeit insbesondere Gebühren auf den Gerätebesitz sowie eine Finanzierung aus dem Staatshaushalt 

verbreitet sind. Letzteres ist in allen untersuchten nicht-europäischen Ländern (Australien, Kanada, 

Neuseeland, USA) der Fall. Aber auch in der flämischen und der französischen Gemeinschaft Belgi-

ens sowie den Niederlanden wurde Anfang des neuen Jahrtausends die Gerätegebühr durch eine 

Finanzierung aus den Steuereinnahmen umgestellt. In Frankreich dienen direkte Subventionen zur 

Ergänzung der Gerätegebühr. Neue Finanzierungsmodelle finden sich bisher erst in Finnland (indivi-

duelle Rundfunksteuer) und in Deutschland sowie der Schweiz (Haushaltsabgabe). Doch in zahlrei-

chen weiteren Ländern werden Reformen derzeit diskutiert oder sind bereits beschlossen. 

Tabelle 49: Modell der Finanzierung 

 Gerätegebühr Haushaltsabgabe Rundfunksteuer Staatshaushalt 

Werbung AT 

FR 

IE (RTÉ) 

IT 

CH (SRG TV) * 

DE (ARD, ZDF) 

- AU (SBS) 

BE/CF 

BE/VG (VRT Radio) 

CA (CBC TV) 

FR 

IE (TG4) 

NL 

NZ (TVNZ) 

Keine Werbung DK 

NO 

SE 

UK 

CH (SRG Radio) * 

DE (DRadio) 

FI AU (ABC) 

BE/VG (VRT TV) 

CA (CBC Radio) 

NZ (RNZ) 

US 

Quelle: Dokumentenanalyse 
* in der Schweiz derzeit noch Gerätegebühr; Umstellung aus Haushaltsabgabe beschlossen 

5.2.2 Finanzen 

Ein Vergleich der Einnahmen macht deutlich, dass öffentliche Rundfunkorganisationen in Grossstaa-

ten (z. B. ARD, ZDF, France Télévisions oder die BBC) über ein weitaus höheres Budget verfügen als 

in Kleinstaaten (siehe Tabelle 50). Auch der Anteil öffentlicher Mittel an den Gesamteinnahmen 

variiert stark (siehe Tabelle 50 und Abbildung 1). Naturgemäss ist der Anteil in Mediensystemen ohne 

Werbefinanzierung des öffentlichen Rundfunks besonders hoch (nordische Länder, Grossbritannien). 

Vom Sonderfall Neuseeland abgesehen fallen insbesondere die tiefen Werte in Irland, Italien, Kanada 

und Österreich auf. In diesen Ländern ist der öffentliche Rundfunk besonders stark auf Werbeeinnah-

men angewiesen, was auch Auswirkungen auf die Programmgestaltung haben dürfte. 
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Tabelle 50: Einnahmen 2013 des öffentlichen Rundfunks im Vergleich 

 Einnahmen 2013 in Mio. Öffentliche Mittel 2013 in Mio. Anteil  

öffentl. Mittel Landeswährung EUR * Landeswährung EUR * 

AT ORF 1'000.6 1'000.6 615.1 615.1 61.5 % 

AU 
ABC 1'220.3 889.7 1'053.9 768.4 86.4 % 

SBS 379.8 276.9 267.0 194.7 70.3 % 

BE/CF RTBF 323.6 323.6 228.9 228.9 70.7 % 

BE/VG VRT 448.9 448.9 294.4 294.4 65.6 % 

CA CBC 1'858.7 1'359.6 1'090.9 798.0 58.7 % 

CH SRG 1'615.5 1'312.3 1'203.2 977.4 74.5 % 

DE 

ARD 6'412.3 6'412.3 5'470.9 5'470.9 85.3 % 

ZDF 2'148.6 2'148.6 1'783.6 1'783.6 83.0 % 

DRadio 221.0 221.0 195.4 195.4 88.4 % 

DK DR 4'180.9 560.6 3'709.6 497.4  88.7 % 

FI Yle 469.1 469.1 454.5 454.5 96.9 % 

FR 
FT 3'054.1 3'054.1 2'502.1 2'502.1 81.9 % 

RF 640.9 640.9 574.4 574.4 89.6 % 

IE 
RTÉ 327.6 327.6 182.4 182.4 55.7 % 

TG4 35.8 35.8 32.8 32.8 91.6 % 

IT Rai 2'561.7 2'561.7 1'755.6 1'755.6 68.5 % 

NL NPO 825.5 825.5 799.2 799.2 96.8 % 

NO NRK 5'356.1 687.2 5'183.7 665.1 96.8 % 

NZ 

TVNZ 360.6 222.7 15.0 9.3 4.2 % 

RNZ 39.0 24.1 35.1 21.7 90.0 % 

MTS 34.9 21.6 33.3 20.6 95.4 % 

NPRT 5.1 3.1 3.3 2.0 64.5 % 

SE 

SVT 4'368.0 504.9 4'031.0 465.9 92.3 % 

SR 2'572.8 297.4 2'511.6 290.3 97.6 % 

UR 345.9 40.0 342.4 39.6 99.0 % 

UK ** 
BBC G 5'066.0 5'966.2 3'726.1 4'388.2 73.6 % 

BBC UK 3'994.9 4'704.8 3'726.1 4'388.2 93.3 % 

US CPB  - 445.0 335.2 - 

Quelle: Jahresberichte der öffentlichen Rundfunkorganisationen 
* durchschnittlicher Umrechnungskurs des Jahres 2013 gemäss EZB 
** für Grossbritannien wurden zwischen der BBC Group und der UK PSB Group als Teil davon differenziert 
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Abbildung 1: Anteil öffentlicher Mittel 2013 (in %) 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Jahresberichte der öffentlichen Rundfunkorganisationen 

Ein Blick auf die öffentlichen Einnahmen zeigt, dass im Jahr 2014 noch in neun Ländern eine Geräte-

gebühr und bereits in einem Land eine Haushaltsabgabe existiert. Ein Vergleich der Höhe der Ge-

bühren respektive Abgaben in absoluten Zahlen ist problematisch, da sich die Länder bezüglich der 

Grösse des Mediensystems (und damit der Anzahl gebührenpflichtiger Haushalte) überaus stark un-

terscheiden. Zudem ist zu bedenken, dass die SRG Programme in mehreren Sprachen zu finanzieren 

hat. Werden die Gebühren pro Haushalt mit der Kaufkraft verrechnet, so relativieren sich die Unter-

schiede zumindest teilweise (siehe Tabelle 51 und Abbildung 2). 

Tabelle 51: Höhe der Gerätegebühr/Haushaltsabgabe 2014 

 Betrag pro Haushalt 2014 Vergleichende Preisniveaus 

2013 (100 = EU28) 

Betrag pro Haushalt 2014 

Kaufkraftparität in EUR Landeswährung EUR * 

AT ** 278.45 278.45 107.2 259.70 

CH 462.40 380.70 154.5 246.40 

DE 215.76 215.76 102.3 210.90 

DK 2'436.00 326.75 139.4 234.40 

FR 133.00 133.00 109.8 121.10 

IE 160.00 160.00 120.0 133.30 

IT 113.50 113.50 103.2 110.00 

NO 2'729.16 326.95 157.1 208.10 

SE 2'076.00 228.36 131.6 173.50 

UK 145.50 180.60 114.6 157.60 

Quellen: Website der öffentlichen Rundfunkorganisationen oder Regulierungsbehörden; Eurostat (2015) 
* durchschnittlicher Umrechnungskurs des Jahres 2014 gemäss EZB 
** AT: Mittelwert der Bundesländer 
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Abbildung 2: Gerätegebühr oder Haushaltsabgabe in Kaufkraftparität 2014 (in EUR) 

 

Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis der Daten in Tabelle 50 
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Nach dem Vergleichsjahr 2014 wurden die Abgabe respektive Gebühr in einigen Mediensystemen 

angepasst. In Dänemark (DKK 2'460.00 statt 2'436.00), Frankreich (EUR 136.00 statt 133.00) und 

Norwegen (NOK 2'756.16 statt 2'729.16) wurden moderate Erhöhungen vorgenommen. In Deutsch-

land wurde aufgrund der durch die Umstellung auf eine Haushaltsabgabe erzielten Mehreinnahmen 

der Rundfunkbeitrag leicht gesenkt (EUR 210.00 statt 215.76). In der Schweiz fällt auf die Gebühren 

seit einem Bundesgerichtsentscheid keine Mehrwertsteuer mehr an, weshalb die Gebühren auf 

CHF 451.10 gesenkt wurden. In Zusammenhang mit dem beschlossenen Systemwechsel von einer 

Gerätegebühr zu einer Haushaltsabgabe wurde vom Bundesrat zudem eine Senkung auf rund 

CHF 390.00 in Aussicht gestellt. 

Um die Höhe der öffentlichen Einnahmen besser einschätzen zu können, ist es sinnvoll, die Mittel in 

Bezug zum Bruttoinlandprodukt (BIP; siehe Tabelle 52 und Abbildung 3), zur Gesamtbevölkerung 

(siehe Tabelle 53 und Abbildung 4) und zur Anzahl Haushalte (siehe Tabelle 54 und Abbildung 5) zu 

setzen. Dabei zeigt sich, dass Länder in Übersee deutlich weniger Mittel für den öffentlichen Rundfunk 

bereitstellen als in Europa. Am deutlichsten wird dies in den USA und Neuseeland. Aber auch in Eu-

ropa finden sich zum Teil deutliche Unterschiede. Italien, Irland, Belgien, die Niederlande und Frank-

reich sind weitaus zurückhaltender in der Finanzierung des Service public als die DACH-Länder und 

die nordischen Staaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120/169 

Tabelle 52: Anteil der öffentlichen Mittel am BIP 2013 

 Öffentliche Mittel 2013  
in Mio. Landeswährung 

BIP zu Marktpreisen 2013  
in Mio. Landeswährung 

Anteil der öffentlichen Mittel am 
BIP 2013 

AT  615.1 322'594.6 0.1907 % 

AU 1'320.9 1'586'168.0 0.0833 % 

BE 523.3 395'262.1 0.1324 % 

CA 1'090.9 1'893'759.0 0.0576 % 

CH 1'203.2 635'331.4 0.1894 % 

DE 7'449.9 2'809'480.0 0.2652 % 

DK 3'709.6 1'891'018.0 0.1962 % 

FI 454.5 201'341.0 0.2257 % 

FR 3'049.5 2'113'690.0 0.1443 % 

IE 215.2 174'791.0 0.1231 % 

IT 1'755.6 1'618'904.0 0.1084 % 

NL 799.2 642'851.0 0.1243 % 

NO 5'183.7 3'068'801.0 0.1689 % 

NZ 86.7 230'498.0 0.0376 % 

SE 6'885.0 3'776'019.0 0.1823 % 

UK 3'726.1 1'713'302.0 0.2175 % 

US 445.0 16'768'050.0 0.0027 % 

Quelle: Jahresberichte der öffentlichen Rundfunkorganisationen; United Nations Statistics Division 

Abbildung 3: Anteil der öffentlichen Mittel am BIP 2013 (in %) 

 

Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis der Daten in Tabelle 51 
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Tabelle 53: Öffentliche Mittel im Verhältnis zur Bevölkerung 

 Öffentliche Mittel 2013  
in Mio. EUR 

Bevölkerung 2013 Öffentliche Mittel 2013  
pro Einwohner in EUR 

AT  615.1 8'479'823 72.54 

AU 963.1 23'130'931 41.64 

BE 523.3 11'161'642 46.88 

CA 798.0 35'158'304 22.70 

CH 977.4 8'039'060 121.58 

DE 7'449.9 80'651'873 92.37 

DK 497.4 5'608'784 88.68 

FI 454.5 5'438'972 83.56 

FR 3'049.5 63'794'108 47.80 

IE 215.2 4'597'558 46.81 

IT 1'755.6 60'233'948 29.15 

NL 799.2 16'804'432 47.56 

NO 665.1 5'080'166 130.92 

NZ 53.6 4'471'100 11.99 

SE 795.8 9'600'379 82.89 

UK 4388.2 63'896'071 68.68 

US * 335.2 313'914'040 1.07 

Quelle: Jahresberichte der öffentlichen Rundfunkorganisationen; United Nations Statistics Division 
* US: Bevölkerungszahlen für 2012 

Abbildung 4: Öffentliche Mittel pro Einwohner 2013 (in EUR) 

 

Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis der Daten in Tabelle 52 

0

20

40

60

80

100

120

140

US * NZ CA IT AU IE BE NL FR UK AT SE FI DK DE CH NO

 

 

 

 

 



122/169 

Tabelle 54: Öffentliche Mittel im Verhältnis zur Anzahl Haushalte 

 Öffentliche Mittel 2013  
in Mio. EUR 

Haushalte 2013 Öffentliche Mittel 2013  
pro Haushalt in EUR 

AT * 615.1 3'678'100 167.23 

AU ** 963.1 7'760'322 124.11 

BE 523.3 4'762'737 109.87 

CA ** 798.0 13'320'610 59.91 

CH ** 977.4 3'534'508  276.53 

DE * 7'449.9 40'656'000 183.24 

DK 497.4 2'607'876 190.73 

FI * 454.5 2'579'781 176.18 

FR * 3'049.5 27'106'517 112.50 

IE 215.2 1'690'074 127.33 

IT * 1'755.6 25'007'000 70.20 

NL 799.2 7'569'371 105.58 

NO * 665.1 2'258'794 294.45 

NZ **** 53.6 1'443'636  37.13 

SE * 795.8 4'725'279 168.41 

UK 4388.2 26'414'000 166.13 

US * 335.2 121'084'000 2.77 

Quelle: Jahresberichte der öffentlichen Rundfunkorganisationen; United Nations Economic Commission for Europe & United 
Nations Statistics Division 
* Anzahl Haushalte für 2012; ** für 2011; *** für 2010; **** für 2006 

Abbildung 5: Öffentliche Mittel pro Haushalt 2013 (in EUR) 

 

Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis der Daten in Tabelle 53 
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Zahlreiche öffentliche Rundfunkorganisationen generieren auch Einnahmen aus Werbung und 

Sponsoring (siehe Tabelle 55 und Abbildung 6). Die Höhe der Einnahmen schwankt aber zwischen 

den einzelnen Mediensystemen und Sendern aufgrund von Werbebeschränkungen (siehe Abschnitt 

5.2.3) sowie der Grösse des Medienmarktes stark. Einnahmen aus Onlinewerbung machen bisher nur 

einen geringen Anteil aus. 

Tabelle 55: Einnahmen aus Werbung und Sponsoring 2013 

 Werbeeinnahmen 2013 in Mio. (inkl. 
Sponsoring) 

davon Onlinewerbeeinnahmen in Mio. 
(inkl. Sponsoring) 

Landeswährung EUR * Landeswährung EUR * 

AT  ORF 208.2 208.2 11.4 11.4 

AU SBS 73.4 53.5 keine separaten Zahlen 

BE/CF RTBF 69.0 69.0 1.9 1.9 

BE/VG VRT 61.4 61.4 1.7 1.7 

CA CBC ** 491.2 359.3 keine separaten Zahlen 

CH SRG 303.2 246.3 nicht erlaubt 

DE ARD 357.6 357.6 nicht erlaubt 

ZDF 147.3 147.3 nicht erlaubt 

FR FT 374.5 374.5 keine separaten Zahlen 

RF 40.4 40.4 1.0 1.0 

IE RTÉ 109.8 109.8 5.9 5.9 

TG4 1.8 1.8 keine separaten Zahlen 

IT Rai 597.6 597.6 keine separaten Zahlen 

NL STER *** 207.6 207.6 keine separaten Zahlen 

NZ TVNZ 336.9 208.1 12.9 8.0 

Quelle: Jahresberichte der öffentlichen Rundfunkorganisationen 
* durchschnittlicher Umrechnungskurs des Jahres 2013 gemäss EZB 
** CBC: zusätzlich CAD 133.3 Mio. aus Pay-TV-Gebühren 
*** Einnahmen der STER (gehen nicht direkt an den öffentlichen Rundfunk) 

Abbildung 6: Werbeeinnahmen 2013 (in Mio. EUR) 

 

Quellen: Jahresberichte der öffentlichen Rundfunkorganisationen 
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5.2.3 Regulierung der Finanzierung 

Die Höhe der öffentlichen Mittel, welche an den öffentlichen Rundfunk gehen, muss vonseiten des 

Staates festgelegt werden. Die Zuständigkeit für die Festlegung der Höhe der öffentlichen Mittel 

und die einzelnen Verfahren sind aber sehr unterschiedlich in den einzelnen Mediensystemen (siehe 

Tabelle 56). In der Regel ist entweder das Parlament, die Regierung oder das zuständige Ministerium 

für die Fixierung der Gebührenhöhe oder der Subvention zuständig. Zum Teil werden aber Verträge 

zwischen Regierung und Public Service abgeschlossen oder mehrere staatliche Stellen entscheiden 

gemeinsam. Eine Besonderheit findet sich in Österreich, wo es dem ORF möglich ist, die Gebühr 

selbst festzulegen. 

Tabelle 56: Entscheidung über Höhe der öffentlichen Mittel 

AT ORF-Stiftungsrat, vorbehaltlich Zustimmung Publikumsrat und Prüfung Regulierungsbehörde 

AU Parlament (alle drei Jahre) 

BE/CF Regierung (Vertrag mit RTBF, indexiert) 

BE/VG Regierung (Management Agreement mit VRT, indexiert) 

CA Treasury Board der Regierung 

CH Regierung 

DE Landesregierungen und -parlamente (Staatsvertrag), auf Grundlage eines Vorschlags der KEF 

DK Minister, mit Zustimmung Finanzausschuss Parlament 

FI Parlament, indexiert 

FR Regierung mit Parlament 

IE Minister 

IT Minister 

NL Minister 

NO Parlament 

NZ jeweils zuständiges Ministerium 

SE Parlament 

UK Regierung (Kulturminister mit Zustimmung Schatzmeister) 

US Parlament 

Quelle: Dokumentenanalyse 

Generell ist Werbung nur in den nordischen Staaten, Grossbritannien, den USA und der australischen 

ABC verboten. In den meisten Mediensystemen, in denen der öffentliche Rundfunk auch Werbung 

ausstrahlen darf, kommt aber eine asymmetrische Werberegulierung zum Einsatz, d. h. für den 

öffentlichen Rundfunk gelten strengere Vorschriften als für privat-kommerzielle Sender (siehe Tabelle 

57).  

Tabelle 57: Asymmetrische Werberegulierung 

Beschränkung des Anteils  
kommerzielle Einnahmen 

Stärkere Beschränkung  
Unterbrecherwerbung 

Tiefere Werbeobergrenzen 

BE/CF, BE/VG AT, BE/CF, CH AT, AU (SBS), BE/CF, CA, DE, 
IT, NL 

Quelle: Dokumentenanalyse 
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Während in Belgien die kommerziellen Einnahmen von RTBF und VRT beschränkt sind (Prozentsatz 

der Gesamteinnahmen respektive absolute Beschränkung), finden sich in zahlreichen Mediensyste-

men tiefere (tägliche) Werbeobergrenzen oder stärkere Einschränkungen bezüglich Unterbrecherwer-

bung. In Frankreich darf France Télévisions derzeit zwischen 20:00 und 06:00 Uhr keine Werbung 

ausstrahlen; bis 2016 soll Werbung im öffentlichen Fernsehen ganz verboten werden. Ferner finden 

sich in den einzelnen Mediensystemen bestimmte Werbeverbote für den öffentlichen Rundfunk (z. B. 

Alkoholwerbung oder Sponsoring von Kindersendungen). 

In den Mediensystemen, in denen dem öffentlichen Rundfunk Werbung erlaubt ist, gilt das gross-

mehrheitlich auf für den Onlinebereich. Nur in Deutschland und der Schweiz ist Rundfunkwerbung 

(teilweise) erlaubt, Onlinewerbung aber verboten. Eine Besonderheit findet sich in der Französischen 

Gemeinschaft Belgiens: Onlinewerbung ist auf der Website des dritten Fernsehkanals (wie auch auf 

dem Kanal selbst) verboten, sonst aber erlaubt. Auch im Newsportal ist Onlinewerbung zulässig. So-

fern allerdings die Einnahmen daraus mehr als EUR 600‘000 pro Jahr betragen (an einen Index ge-

bunden), fliessen diese in einen Fonds für die Presseförderung. 

Kernbefunde 

 Finanzierungsmodelle: Mit Ausnahme der USA, Grossbritanniens und der nordischen Staaten ist 

eine Mischfinanzierung des Public Service aus öffentlichen Mitteln und Werbung üblich. Die öffent-

lichen Mittel stammen in allen nicht-europäischen Vergleichsländern aus dem Staatshaushalt, wäh-

rend in Europa nur Belgien und die Niederlande eine Steuerfinanzierung kennen. Derzeit dominiert 

in Europa noch die Finanzierung über eine Gerätegebühr; erst Deutschland und die Schweiz 

(Haushaltsabgabe) sowie Finnland (individuelle Rundfunksteuer) haben einen Systemwechsel voll-

zogen. 

 Finanzen: Öffentliche Rundfunkorganisationen in Grossstaaten verfügen über ein teilweise massiv 

höheres Budget als solche in Kleinstaaten. Auch der Anteil öffentlicher Mittel an den Gesamtein-

nahmen variiert stark. Wo die öffentlichen Einnahmen tief sind, besteht eine stärkere Abhängigkeit 

vom Werbemarkt (z. B. Irland, Italien, Kanada, Österreich). In den Ländern mit Haushaltsabgabe 

oder Gerätegebühr zeigt sich eine grosse Spannbreite der Höhe von EUR 113.50 bis EUR 380.70 

pro Jahr. Kleinstaatlichkeit und Mehrsprachigkeit sind für die Unterschiede ausschlaggebend. 

 Regulierung: Bezüglich der Zuständigkeit für die Festlegung der Höhe der öffentlichen Mittel zeigt 

sich kein klares Bild. Zumeist liegt der Entscheid beim Parlament oder bei der Regierung (respekti-

ve einem Ministerium). Durch eine Indexierung wird teilweise versucht, die Entscheidung zu entpo-

litisieren. In Mediensystemen, in denen der öffentliche Rundfunk Werbung ausstrahlen darf, gelten 

in der Regeln strengere Vorschriften als für den Privatrundfunk. Wo Werbung im Rundfunk erlaubt 

ist, gilt das zumeist auf für den Onlinebereich. 
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5.3 Angebot & Nutzung des Service public 

Die Anzahl Radiosender, die von öffentlichen Rundfunkorganisationen betrieben wird, unterscheidet 

sich zum Teil erheblich (siehe Tabelle 58). Die Grösse eines Landes, Mehrsprachigkeit und politische 

Strukturen (etwa föderalistische Systeme) tragen massgeblich zu einer höheren Anzahl von Pro-

grammen bei. Auf nationaler/sprachregionaler Ebene werden durchschnittlich sieben Radiosender 

(zwischen drei und vierzehn) angeboten. 

Tabelle 58: Anzahl und Marktanteil öffentlicher Radiosender  

  Anzahl Radiosender Marktanteil in % 

AT 
ORF 12 

(davon 9 in den Bundesländern) 
74.0 

AU 

ABC 11  
(+ 60 regionale Sender) 

24.4 (metropolitan areas) 

SBS 8 n/a 

BE/CF RTBF 5 33.4 

BE/VG VRT 9 59.6 

CA 
englisch 4 

14.0 
französisch 4 

CH 

SRF  6 SRG in der Deutschschweiz: 64.6 

RTSI 4 SRG in der Romandie: 65.8 

RSI  3 SRG in der Svizzera italiana: 80.3 

RTR 1 - 

SRG Sat 3 - 

DE 

ARD 62 
(in den Bundesländern) 52.3 

DRadio 3 

DK 
DR 9 76.1 

24syv 1 1.8 

FI 
Yle 9  

(+ 25 regionale Sender) 
51.0 

FR 
RF 7 23.1 

FT 1 n/a 

IE RTÉ 9 33.0 

IT Rai 12 24.4 

NL 
NPO 7  

(+ 13 regionale Sender) 
31.7  

(+ 11.1 für regionale Sender) 

NO NRK 12 64.0 

NZ 
RNZ 4 18.4 

NPRT 2 n/a 

SE 
SR 14 

(+ 25 regionale Sender) 
79.1 

UK 
BBC 59  

(davon 48 regionale/lokale Sender) 
55.2 
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Auch die Marktanteile variieren stark und liegen mehrheitlich zwischen 50 und 80 % (siehe Tabelle 58 

und Abbildung 7). Vor allem in den nordischen Ländern, Österreich und der Schweiz halten die Ser-

vice-public-Anbieter 60-80 % des Marktes. 

Abbildung 7: Marktanteil öffentlicher Radiosender 2013 

 

Im Fernsehsektor sind die Unterschiede bezüglich der Anzahl öffentlicher Sender geringer (siehe 

Tabelle 59). Aber auch hier gilt, dass in mehrsprachigen Ländern und in föderalen Systemen, wo meh-

rere verschiedene Service-public-Anbieter existieren, die Anzahl der Sender höher ist. Eine erstaun-

lich hohe Zahl von Sendern findet sich in den Niederlanden, Italien und Grossbritannien. Auf nationa-

ler/sprachregionaler Ebene werden durchschnittlich fünf Fernsehsender (zwischen zwei und vierzehn) 

angeboten. 

Abbildung 8: Marktanteil öffentlicher Fernsehsender 2013 
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Bezüglich der Marktanteile öffentlicher Fernsehsender fallen die Unterschiede weniger gross aus als 

im Radiosektor. Die Marktanteile liegen mehrheitlich zwischen 20 und 40 %. In keinem Land konnte 

der öffentliche Rundfunk einen Marktanteil über 50 % halten. Die Konkurrenz durch private Sender 

und einstrahlende ausländische Kanäle ist hier grösser als im Hörfunk (siehe Tabelle 59 und Abbil-

dung 8). 

Tabelle 59: Anzahl und Marktanteil öffentlicher Fernsehsender 

  Anzahl Fernsehsender Marktanteil in % 

AT 
ORF 4  

(+ 3sat und alpha) 
37.2 

AU 

ABC 4 26.5 (metropolitan areas) 
29.7 (regional) 

SBS 4 n/a 

BE/CF RTBF 3 20.9 

BE/VG VRT 3 40.3 

CA 

englisch 3 8.3 

französisch 4 
(+ TV5) 

25.6 

CH 

SRF 3 
(+3 sat) 

SRG in der Deutschschweiz: 31.1 

RTS 2 
(+ TV5) 

SRG in der Romandie: 30.3 

RSI 2 SRG in der Svizzera italiana: 37.8 

DE 

ARD 5  
(+ 7 Dritte Programme) 

13.9  
(+ Dritte Programme: 15.8) 

ZDF 4 16.4 

gemeinsam 4 3.8 

DK DR 6 31.1 

FI Yle 4 41.9 

FR 
FT 6 

(+ arte und TV5) 

28.6 

(arte: 2.0) 

IE 
RTÉ 5 27.7 

TG4 1 1.9 

IT Rai 14 38.7 

NL 
NPO 11  

(+ 13 regionale Sender) 
31.9  

(+ regionale Sender: 1.7) 

NO NRK 4 41.3 

NZ 
TVNZ 5 41.8 

MTS 2 0.7 

SE SVT 4 35.3 

UK BBC 10 35.4 

 

Alle untersuchten Service-public-Anbieter veranstalten aber nicht nur klassische Radio- und Fernseh-

sender, sondern sind auch im Internet aktiv. Neben Websites mit sendungsbegleitenden Informatio-
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nen und aktuellen Nachrichten, gehören auch Streaming und On-Demand-Angebote zum Standardre-

pertoire. Vielfach werden auch Apps angeboten und Konten oder Seiten auf Social Media (wie Face-

book oder Twitter) betreut. In den meisten Fällen gehören Onlinepräsenz und die Nutzung neuer Platt-

formen explizit zum Auftrag, auch wenn sich teilweise Beschränkungen bezüglich der erlaubten On-

lineinhalte (v. a. mit Bezug auf Nachrichten) oder zeitliche Beschränkungen für On-Demand-Angebote 

finden (siehe Abschnitt 5.1.3). 

Kernbefunde  

 Die Anzahl der öffentlichen Radio- und Fernsehsender unterscheidet sich zum Teil erheblich. Die 

Grösse eines Landes, Mehrsprachigkeit und Föderalismus tragen massgeblich zu einer höheren 

Anzahl von Sendern bei. Auf nationaler/sprachregionaler Ebene werden durchschnittlich sieben 

Radiosender (zwischen drei und vierzehn) und fünf Fernsehsender (zwischen zwei und vierzehn) 

angeboten. 

 Die Marktanteile im Radio liegen mehrheitlich zwischen 50 und 80 %, im Fernsehen zwischen 20 

und 40 %. 

 Websites mit sendungsbegleitenden Informationen, aktuellen Nachrichten, Live-Streaming sowie 

Audio- und Video-on-Demand werden von allen Sendern angeboten. Viele Service-public-

Organisationen sind auch auf Social Media aktiv. 
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5.4 Reformen & Debatten 

Der öffentliche Rundfunk ist in zahlreichen Mediensystemen mit sich verschlechternden finanziellen 

Rahmenbedingungen konfrontiert. In Australien, der flämischen Gemeinschaft Belgiens, Kanada, 

Neuseeland und den Niederlanden kam es in den letzten Jahren zu starken Kürzungen der zur Verfü-

gung stehenden öffentlichen Mittel. Diese hatten Entlassungen und die Einstellung bestimmter Sen-

dungen oder Dienste zur Folge. Diese Veränderungen sind im Lichte der Wirtschafts- und Finanzkrise 

zu sehen, welche zu teilweise drastischen Austeritätsprogrammen führte. Es ist kein Zufall, dass in 

allen betroffenen Mediensystemen der öffentliche Rundfunk aus dem Staatshaushalt und nicht aus 

einer davon separierten Gebühr oder Abgabe finanziert wird. Unter anderem aufgrund der Wirt-

schaftskrise sind auch die Werbeeinnahmen des öffentlichen Rundfunks zurückgegangen; insbeson-

dere in Irland und Kanada waren starke Einbrüche zu verzeichnen.  

In Verbindung mit diesen finanziellen Problemen steht das Bestreben wirtschaftsliberaler Regierungen, 

den Service public finanziell zu schwächen und seinen Auftrag einzuschränken. So wird in Irland, 

Kanada und den Niederlanden über eine Beschränkung des öffentlichen Auftrages auf nur jene Gen-

res und Inhalte nachgedacht, die von einem (wie auch immer definierten) Marktversagen betroffen 

sind. Ob diese Vorschläge, die sich in einem frühen Stadium des politischen Prozesses befinden, 

letztlich Zustimmung finden, ist schwierig abzuschätzen. Bei der britischen BBC soll zwar die Rund-

funkgebühr nicht gekürzt werden. Mehrere Entscheidungen der Tory-Regierung haben aber dennoch 

finanzielle Konsequenzen für den öffentlichen Rundfunk: So soll die BBC künftig die Gebühren für 

über 75jährige Personen übernehmen, das Nichtbezahlen der Gebühr soll entkriminalisiert werden 

und die BBC muss bereits den World Service, S4C und teilweise private Lokalfernsehstationen finan-

zieren oder subventionieren. 

Von der schwierigen Wirtschaftslage und dem Strukturwandel der Medien sind auch private Medien-

unternehmen betroffen. Wo es dem öffentlichen Rundfunk Dank einer vom Staatsaushalt unabhängi-

gen öffentlichen Finanzierung relativ gut geht, mehren sich deshalb Beschwerden von Verlagen über 

die wahrgenommene Wettbewerbsverzerrung und das Onlineangebot des öffentlichen Rundfunks. 

Entsprechend finden vermehrt Diskussionen über den Umfang des öffentlichen Auftrages statt (etwa 

in Finnland und der Schweiz). Auch Änderungen bestehender Ex-ante-Tests werden erwogen (so in 

Norwegen und Schweden). Um unabhängige Film- und Fernsehproduzenten zu unterstützen, wird 

auch darüber nachgedacht, den öffentlichen Rundfunk zu mehr Auftragsproduktionen zu verpflichten 

(bereits in Umsetzung in der flämischen Gemeinschaft Belgiens). In Irland wird darüber nachgedacht, 

damit einen internen Wettbewerb beim öffentlichen Rundfunk zu schaffen (Konkurrenz um Aufträge 

der RTÉ für interne Produktionseinheiten durch externe Produzenten), um Kosten zu senken.  

Besser ergeht es dem öffentlichen Rundfunk in Deutschland und Frankreich. ARD und ZDF ha-

ben bereits einen erhöhten Finanzbedarf angemeldet. Es besteht die Möglichkeit, dass die durch die 

Umstellung auf eine Haushaltsabgabe entstandenen Mehreinnahmen hierfür verwendet werden. Zu-

dem wird ein Jugendangebot im Internet vorbereitet. In Frankreich war ursprünglich ein Verbot von 

Werbung auf den Sendern von France Télévisions ab 2016 geplant. Die daraus entstehenden Ein-

nahmenausfälle werden teilweise aus anderen Quellen kompensiert. Präsident Hollande hat das ge-

plante Werbeverbot gestoppt und zudem die Steuern auf Telekommuni-kationsanbieter erhöht. 

Aufgrund des technologischen Wandels wird auch in zahlreichen Ländern mit einer Gerätegebühr 

über eine Reform des Finanzierungsmodells nachgedacht. Nach der Einführung einer Haushalts-

abgabe in Deutschland und der Schweiz sowie einer individuellen Rundfunksteuer in Finnland, ist das 

Gebührensystem auch in Irland, Norwegen, Österreich und Schweden auf dem Prüfstand. In Irland 

wurde eigentlich bereits ein Entscheid zugunsten einer Haushaltsabgabe gefällt, aber auf die Zeit 

nach den Wahlen 2016 vertagt. Auch in Österreich wird sich die Regierung in der aktuellen Legislatur-
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periode dem Thema nicht annehmen. In Norwegen und Schweden finden erste Diskussionen über 

alternative Finanzierungsmodell statt. In Grossbritannien wird zwar zurzeit an der Gebührenfinanzie-

rung festgehalten, für die übernächste Lizenzierungsperiode der BBC ist aber eine Umstellung denk-

bar. 

Reformen der Governance des öffentlichen Rundfunks sind ebenfalls ein zentrales medienpoliti-

sches Thema. Wenn auch nicht Gegenstand der vorliegenden Studie, so zeigt der Vergleich Refor-

men in Italien, Frankreich und – bevorstehend – in Grossbritannien. In Italien plant die Regierung eine 

umfassende Reform der Rai und ihrer Funktionsweise; in Frankreich wurde die Ernennung des Direk-

tors der öffentlichen Rundfunkorganisationen entpolitisiert; und in Grossbritannien wird mit Änderun-

gen am Aufsichtsgremium BBC Trust im Rahmen der Lizenzerneuerung gerechnet. 

Fragen der Distribution haben in Kanada und den USA einen starken Einfluss auf den öffentlichen 

Rundfunk. Während in Kanada einige Spartensender der CBC ihren Must-Carry-Status im Kabelnetz 

verlieren werden, steht in den USA eine Reallokation des Frequenzspektrums an, die zu Versorgungs-

lücken führen könnte. 

Kernbefunde  

 Die angespannte Finanzlage in zahlreichen Ländern hat auch vielerorts Budgetkürzungen für den 

öffentlichen Rundfunk zur Folge gehabt. Zudem streben in einigen Ländern wirtschaftsliberale Re-

gierungen eine finanzielle Schwächung des Service public und eine engere Definition seines Auf-

trags an. 

 In zahlreichen Mediensystemen, wo sich der Service public mittels einer Gerätegebühr finanziert, 

wird aufgrund des technologischen Wandels über eine Umstellung auf alternative Modelle wie eine 

Haushaltsabgabe nachgedacht. 

 Die Govnernace des öffentlichen Rundfunks ist in Grossbritannien, Frankreich und Italien Thema 

aktueller Reformen und Lizenzerneuerung.  
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6. Schlussfolgerungen 

Die Medienlandschaft ist von starken Umwälzungen gekennzeichnet. Die Digitalisierung und der zu-

nehmende Stellenwert des Internets für die Mediennutzung haben den öffentlichen Rundfunk und die 

Zeitungsverlage in eine Konkurrenzsituation gebracht. Entsprechend finden vermehrt Debatten über 

die Legitimation und den Auftrag des öffentlichen Rundfunks im digitalen Zeitalter statt. Aber auch das 

traditionelle Finanzierungsmodell der Gerätegebühr ist von der Digitalisierung betroffen. Aufgrund der 

technischen Konvergenz der Empfangsgeräte und Distributionskanäle steht die Finanzierung öffentli-

cher Rundfunkorganisationen auf dem Prüfstand. Die Ergebnisse dieser Studie bieten Denkanstösse 

für die medienpolitische Diskussion in der Schweiz, insbesondere was die künftige Definition von Ser-

vice public im audiovisuellen Bereich betrifft. 

Erstens zeigt sich, dass in praktisch allen untersuchten Mediensystemen der Service public nicht 

nur inhaltlich definiert wird, sondern an eine nicht-kommerzielle Medienorganisation gebunden 

ist. Inhaltliche Definition sind – von spezifischen Pflichten abgesehen (beispielsweise Quoten für Kin-

derprogramme oder europäische Inhalte) – sehr allgemein gehalten, um die Medienfreiheit nicht zu 

gefährden. Zentral bleibt die Institutionalisierung einer nicht kommerziellen Zielen verpflichte-

ten Organisation (Kiefer 2010). Hingegen muss das mit der Filmförderung verwandte neuseeländi-

sche Modell als gescheitert betrachtet werden. Der Vergleich zeigt aber auch, dass eine Regulierung 

des Service public sinnvollerweise Rechenschafts- und Berichtspflichten mit öffentlichen Konsultatio-

nen zur Sicherung der Accountability beinhalten sollte.  

Bezüglich der Breites des Auftrages wird klar, dass sich „Public Service Broadcasting“ mit gewissen 

Einschränkungen in allen Mediensystemen zu einem „Public Service Medium“ entwickeln darf und 

mit neuen digitalen Angeboten präsent ist. Nur dann ist sichergestellt, dass der Service public nicht an 

den Bürgerinnen und Bürgern vorbeiproduziert. Auch hierzu existieren mit sogenannten Public-Value-

Test Instrumente, um die Auswirkungen neuer Angebote für Gesellschaft und kommerzielle Medien zu 

prüfen. 

Für die künftige Definition des Service public in der Schweiz scheint es somit wichtig, an einer unab-

hängigen, nicht-kommerziellen Organisation festzuhalten, inhaltliche Pflichten nur sehr allge-

mein zu definieren, eine Weiterentwicklung auf neuen digitalen Plattformen unter Rücksicht-

nahme auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger und privater Medien zuzulassen sowie 

den Service public insbesondere über die Finanzierung und die Accountability zu steuern. In 

Anbetracht der Emotionalität des Themas „Service public“ sollte die Diskussion über die Leistung und 

Finanzierung der SRG SSR stärker institutionalisiert werden. Angelehnt an das irische oder britische 

Modell könnte die SRG SSR verpflichtet werden, jährlich Rechenschaft über ihre Leistungen im ver-

gangenen Jahr abzulegen und geplante Leistungen für das nächste Jahr vorzustellen. Ähnliche In-

strumente könnten auch im Rahmen künftiger Konzessionserneuerungen zum Einsatz kommen (Re-

chenschaft über die letzte Konzessionsperiode; Strategie für die nächste Konzessionsperiode). Auch 

sogenannte „Town Hall Meetings“ bieten sich an. Für die Legitimation des Service public im Internet-

zeitalter scheint eine solche Kommunikation auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern zentral. 

Ebenfalls prüfenswert ist die Einführung eines (möglichst unbürokratischen) Ex-ante-Tests. 

Der Vergleich zeigt zweitens, dass es bezüglich Angebot und Nutzung öffentlicher Rundfunkorgani-

sationen kaum Muster gibt. Auf nationaler/sprachregionaler Ebene werden durchschnittlich sieben 

Radiosender (zwischen drei und vierzehn) und fünf Fernsehsender (zwischen zwei und vierzehn) an-

geboten. Die Marktanteile im Radio liegen mehrheitlich zwischen 50 und 80 %, im Fernsehen zwi-

schen 20 und 40 %. Websites mit sendungsbegleitenden Informationen, aktuellen Nachrichten, Live-

Streaming sowie Audio- und Video-on-Demand werden von allen Sendern angeboten. 
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Bezüglich der Finanzierung macht der Vergleich drittens deutlich, dass eine Mischfinanzierung des 

Public Service, wie wir sie auch in der Schweiz vorfinden, in Europa weit verbreitet ist. Auch wenn ein 

Verzicht auf Werbung von Grundgedanken des Service public her wünschenswert wäre, dürfte eine 

alleinige Finanzierung der SRG durch öffentliche Mittel angesichts von Kleinstaatlichkeit und Mehr-

sprachigkeit unrealistisch sein, da dies entweder massive Einschränkungen des Angebotes oder aber 

eine starke Anhebung der Gebühr oder Abgabe bedingen würde. Zudem zeigen Erfahrungen in Irland, 

dass eine Einschränkung der Werbemöglichkeiten des öffentlichen Rundfunks nicht die inländischen 

Privatsender begünstigt, sondern dass vielmehr einstrahlende Werbefenster davon profitieren würden 

(Jarren et al. 2002).  

Weiter wird klar, dass die Gerätegebühr ein Auslaufmodell ist. Als zukunftsträchtige Modelle haben 

sich eine von Privatpersonen und Unternehmen zu bezahlende Rundfunksteuer oder Haushaltsabga-

be (wie sie auch in der Schweiz eingeführt wird) herauskristallisiert. Eine Finanzierung aus dem 

Staatshaushalt ist aufgrund der dadurch eröffneten (partei-)politischen Einflussmöglichkeiten als prob-

lematisch zu bezeichnen. Zwar haben sich erst wenige Mediensysteme endgültig von der Gerätege-

bühr verabschiedet, doch dürften in naher Zukunft mehrere Staaten dem Vorbild Finnlands, Deutsch-

lands und der Schweiz folgen. 

Die Höhe der Gebühr/Abgabe in der Schweiz relativiert sich deutlich, wenn man sich zusätzlich das 

mehrsprachige Angebot vor Augen führt. Sinnvoll wäre aber eine stärkere Entpolitisierung bei der 

Festlegung der Höhe der öffentlichen Mittel. Der Vergleich zeigt, dass von einer Indexierung an die 

Lebenshaltungskosten bis hin zur Einbeziehung eines Gremiums aus Sachverständigen verschiedene 

Möglichkeiten bestünden, diese Entscheidung unabhängiger auszugestalten.  

Zudem könnten strengere Werbevorschriften für die SRG als für private Sender einer weiteren 

Kommerzialisierung entgegen wirken. So wären etwa ein Verbot von Werbung im Umfeld von Kinder-

sendungen oder von Alkoholwerbung denkbar. Einnahmenausfälle müssten aber kompensiert werden, 

sofern keine Einschränkung des Angebotes in Kauf genommen werden soll. 

Trotz technologischer Veränderungen, die die Frequenzknappheit als Regulierungsgrund mehrheitlich 

beseitigt haben, und neuen Kommunikationsformen wie Social Media: Angesichts von Sparmassnah-

men im Journalismus, Kommerzialisierung und Transnationalisierung des Mediensystems haben die 

sozialen, politischen und kulturellen Begründungen für Service public auch im digitalen Zeitalter nichts 

von ihrer Bedeutung eingebüsst. Der vorliegende Vergleich bietet für die Regulierung des Service 

public wichtige Anhaltspunkte: Mit einem nicht auf Radio- und Fernsehsender beschränkten Auf-

trag, ausgebauten Rechenschaftspflichten und einer für die Auftragserfüllung ausreichenden 

Finanzierung, die frei von politischen Einflüssen festgelegt wird, besteht die Möglichkeit, den 

Service public in die Zukunft zu führen und auf qualitativ hochwertige Leistungen für alle Bürgerinnen 

und Bürgern auf allen Plattformen zu verpflichten. Gleichzeitig bestehen auch Optionen, eine zu 

starke Stellung der SRG SSR zu kompensieren, etwa durch direkte Medienförderung für (neue und 

unabhängige) journalistische Plattformen oder durch den Aufbau einer gemeinsamen Onlineplattform 

mit Video- und Audio-on-Demand aller konzessionierten Regionalsender. Nur gemeinsam können 

Verlage, Onlinepublikationen, Regionalsender und SRG SSR eine vielfältige Medienlandschaft sichern, 

die der direktdemokratischen und föderalen Schweiz angemessen ist. 
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Angebot des öffentlichen Rundfunks 

Australien 

Tabelle 60: Öffentliche Radiosender in Australien 

 Name Programm / Zielgruppe 

ABC ABC Classic FM Klassische Musik 

ABC News Radio Kontinuierliche Nachrichtensendungen (FM) 
ABC RN Fokus auf Sprechprogramme, deckt Vielfalt von Themen ab 

Triple j  Für junge Erwachsene 

Triple J Unearthed Digitalradio mit Musik für junge Erwachsene von unabhängigen Musikern 

Double J Digitalradio mit Alter 30+, Fokus australische Musik, Live Musik, Interviews.  
ABC Jazz Digitalradio mit Fokus auf Jazz 

ABC Country Digitalradio mit Fokus auf Country 

ABC Extra Digitalradio mit Fokus auf „special events“, wie z.B. Chinesisches Neujahr etc. 

ABC Grandstand Digitalradio mit Fokus auf Sport 
ABC Classic 2 Webradio mit klassischer Musik 

+ 60 regionale 
Radiosender  

FM & Digital 

SBS SBS Radio1 Fokus auf Vielfalt in Kultur, unterschiedliche Sprachen 
SBS Radio2 Fokus auf Vielfalt in Kultur, unterschiedliche Sprachen 

SBS Radio3 Digitalradio mit Fokus auf Vielfalt in Kultur, unterschiedliche Sprachen 

SBS Radio4 Digitalradio mit Fokus auf Vielfalt in Kultur, unterschiedliche Sprachen 

SBS Popasia Webradio mit Fokus auf asiatische Musik 
SBS PopDesi Webradio mit Fokus auf Desi Pop und Bollywood-Musik 

SBS PopAraby Webradio mit Fokus auf arabische Popmusik 

SBS Chill Webradio mit Fokus auf entspannende Musik**  

 

Tabelle 61: Öffentliche TV-Sender in Australien 

 Name Programm / Zielgruppe 

ABC ABC1 Hauptsender, Mix aus Drama, Unterhaltung, Dokumentationen, News etc. 

ABC2/ABC4Kids Uhr 19:00-02:00: Inhalte für junge Erwachsene 
Uhr 06:00-19:00: Inhalte für 2- bis 6-jährige 

ABC3 Kindersender (6-14 Jahre) 

ABC News 24 Nachrichtensender (vgl. ABC 2014c). 

SBS SBSONE Mix von Sendungen, Hauptsender 
SBS 2 Für „junge“ Erwachsene (16-39 J.) 

NITV Fokus auf Programme von und für Ureinwohner Australiens (SBS 2014). 

World Movies Subscription-Sender für Kinofilme (vgl. SBS 2014). 

 

Tabelle 62: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in Australien 

 Name/URL Beschreibung / Zielgruppe 

ABC abc.net.au Live-Stream, und nicht-lineares Angebot 

splash.abc.net.au Digitales Lernprogramm mit Live-Stream und nicht-linearem An-
gebot 

Iview (ist auch App) Streaming und On-Demand (aber nicht sämtliche Sendungen, nur 
eine Auswahl) 

ABC Open (USG, ABC gibt Projekt bekannt, 
Bevölkerung kann eigene Stories beitragen) 

 

Verschiedene Apps:. ABC, Play SchoolArt Maker, triple J, Radio ABC etc 

Heywire Digital storytelling service that provides a social media platform for 
young regional and rural people to share their stories, ideas and 
opinions. 

The Brief  A weekly digital magazine designed for tablet devices 

Social Media Facebook 
SBS sbs.com.au Ondemand-Service in diese Seite integriert 

Verschiedene Apps, wie  z.B. SBS ON Demand, Wolrd News Australia, SBS Pop Asia, SBS 
Chill etc. 
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Belgien: Flämische Gemeinschaft 

Tabelle 63: Öffentliche Radiosender in der Flämischen Gemeinschaft Belgiens 

 Name Programm / Zielgruppe 
VRT Radio 1 Information 

Radio 2 Information und niederländische Musik 

MNM Hitradio 

MNM Hits non-stop Hits (nur digital) 
Studio Brussel alternative Musik 

Klara klassische Musik 

Klara Continuo non-stop klassische Musik (nur digital) 

Nieuws+ Wiederholung Nachrichten von Radio 1 (nur digital) 
Ketnet Hits Musik für Kinder (nur digital) 

 

Tabelle 64: Öffentliche TV-Sender in der Flämischen Gemeinschaft Belgiens 

 Name Programm / Zielgruppe 

VRT Eén Vollprogramm 

Canvas News, Sport, Doku, Kultur, Entspannung 

Ketnet (tagsüber) Kinder / Jugendliche 

 

Tabelle 65: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in der Flämischen Gemeinschaft 

Belgiens 

 Name/URL Beschreibung 

VRT vrt.be und Websites 
aller Sender 

Streaming 

Video- und Audio-on-Demand 

Apps, Facebook, Twitter 

deredactie.be Newsportal 

sporza.be Sportportal 

cobra.be Kulturportal 
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Belgien: Französische Gemeinschaft 

Tabelle 66: Öffentliche Radiosender in der Französischen Gemeinschaft Belgiens 

 Name Programm / Zielgruppe 

RTBF La Première Vollprogramm, Information 

Vivacité Vollprogramm; Regionen, Ereignisse, Sport 

Musiq‘3 Klassische Musik 

Classic 21 Rock/Pop ab 1950 
Pure FM Neue Musik 

RTBF international  

 

Tabelle 67: Öffentliche TV-Sender in der Französischen Gemeinschaft Belgiens 

 Name Programm / Zielgruppe 

RTBF La une Vollprogramm 

la deux Vollprogramm, „chaine de la découverte“, Sport und Liveübertragungen 

la trois Kultur und Jugend 

arte Belgique Programmfenster 

 

Tabelle 68: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in der Französischen Gemeinschaft 

Belgiens 

 Name/URL Beschreibung 

RTBF rtbf.be Portale: Info, Sport, Culture, OUFtivi (Kinder), Video, TV, Radio 
Live-Streaming 
Nicht-lineares Angebot: Video- & Audio-on-Demand 
weitere Angebote: Apps, Facebook, Twitter 
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Dänemark 

Tabelle 69: Öffentliche Radiosender in Dänemark 

 Name Programm / Zielgruppe 

DR P1  A channel with news, current knowledge and perspective  

P2  A channel for disseminating and classical music  

P3  A channel with a focus on rhythmic music, entertainment, sports and news  

P4  A channel with a broad scope, regional anchoring and News  
P5  A channel with journalistic dissemination and focus on varied traditional musical genres  

P6 Beat  A channel with journalistic dissemination and alternative rhythmic music  

P7 Mix  A channel with journalistic dissemination, everyday music and popular culture  

P8 Jazz  A channel with journalistic dissemination and jazz music  
DR Nyheder  A channel with news updates 24 hours a day. DRs broadcast of the channel is midlertidig.  

24syv 24syv  

 

Tabelle 70: Öffentliche TV-Sender in Dänemark 

 Name Programm / Zielgruppe 

DR DR1  A channel with a wide range  

DR2 A wide range channel with a special focus on social issues  

DR3 A channel with a focus on the younger part of the population  

DR K A channel with a focus on culture, history and music  
DR Ramasjang A channel with a focus on programs for young children  

DR Ultra  A channel with a focus on programs for large children 

TV2 Regional channels These channels must produce news and current affairs and programs covering culture, infor-
mation and entertainment, as well as news and current affairs services for their region (BORN-
HOLM, MIDT-VEST, ØSTJYLLAND, SYD, FYN, ØST, LORRY, NORD) 

 

Tabelle 71: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in Dänemark 

 Name/URL Beschreibung 

DR dr.dk Website with news, live stream, on demand, podcasts, further infor-
mation 
Mobile App available 

Social Media Facebook, Twitter, Google+ 
TV2 tv2nord.dk, tveast.dk, tv2bornholm.dk, 

tv2lorry.dk, tv2fyn.dk, tf2syd.dk, tv2oj.dk, 
tvmidtvest.dk 

Websites with news, live stream, on demand, podcasts, further infor-
mation, media library 

Social Media TV2/NORD (Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Youtube ), 
TV2/ØST (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram), TV2/FYN (Face-
book, Twitter), TV2/SYD (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, 
YouTube, LinkedIn), TV2/ØSTJYLLAND (Facebook, Twitter Insta-
gram),  

Mobile (News) Application TV 2/BORNHOLM, TV2/FYN, TV2/MIDVEST 

Media Application TV2/SYD 
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Deutschland 

Tabelle 72: Öffentliche Radiosender in Deutschland 

 
Name Beschreibung 

DR Deutschlandfunk Informationsradio 

Deutschlandradio Kultur Kulturradio 

DRadio Wissen Wissenschaft und Technik 

DRadio Dokumente und 
Debatten 

Sondersendungen 

ARD BR-Radios Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR-Klassik, B5 aktuell, B5 plus, Bayern plus, PULS, 
BR Heimat 

hr-Radios hr1, hr2-kultur, hr3, hr4, hr-iNFO, YouFM 

MDR-Radios MDR 1 RADIO SACHSEN, MDR SACHSEN-ANHALT, MDR THÜRINGEN, MDR 
INFO, MDR FIGARO, MDR JUMP, MDR SPUTNIK, MDR KLASSIK 

NRD-Radios NDR 1 Niedersachsen, NDR 1 Radio MV, NDR 1 Welle Nord, NDR 90,3, NDR 2, 
NDR kultur, NDR Info, N-JOY, NDR Info Spezial, NDR Blue 

Radios von Radio Bremen Bremen Eins, Bremen Vier, Nordwerstradio, Funkhaus Europa (gemeinsamer Sen-
der Radio Bremen, WDR und rbb) 

rbb-Radios Antenne Brandenburg, radioBERLIN 88.8, radioeins, Inforadio, kulturradio, Fritz, 
Funkhaus Europa (gemeinsamer Sender Radio Bremen, WDR und rbb) 

SR-Radios SR 1 Europawelle, SR 2 KulturRadio, SR 3 Saarlandwelle, 103,7 UnserDing 
SWR-Radios SWR 1 Baden-Württemberg, SWR1 Rheinland-Pfalz, SWR2, SWR3, SWR4 Baden-

Württemberg, SWR4 Rheinland-Pfalz, DASDING, SWRinfo 

WDR-Radios 1LIVE, WDR 2, WDR 3, WDR 4, WDR 5, Funkhaus Europa (gemeinsamer Sender 
Radio Bremen, WDR und rbb), KiRaKa 

 

Tabelle 73: Öffentliches TV in Deutschland 

 Name Beschreibung 

ARD Erstes Deutsches Fernsehen 
(Das Erste) 

Vollprogramm 

Dritte Programme Bayerisches Fernsehen, hr-fernsehen, MDR FERNSEHEN, NDR Fernsehen (plus 
Programmfenster von Radio Bremen), rbb Fernsehen, SWR/SR Fernsehen, WDR 
Fernsehen 

ARD-alpha Spartenprogramm des BR mit dem Schwerpunkt Bildung 

EinsPlus Das digitale Fernseh-Serviceprogramm der ARD (wird 2016 eingestellt) 

EinsFestival Das digitale junge Fernsehprogramm für Erwachsene der ARD  
tagesschau24 Das digitale Fernseh-Informationsprogramm der ARD 

ZDF Zweites Deutsches Fernsehen Vollprogramm aus Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung 

ZDFneo intelligentes und unterhaltendes Fernsehen für 25-45-Jährige 

ZDFinfo Infokanal mit Schwerpunkten Politik, Europa, Zeitgeschichte, Wissen und Service für 
junge, informationshungrige Zuschauerinnen und Zuschauer 

ZDFKultur Digitaler Spartensender: Kultursender (wird 2016 eingestellt) 

ARD 
und 
ZDF 

3sat Vollprogramm mit kulturellem Schwerpunkt unter Beteiligung öf- fentlich-rechtlicher 
europäischer Veranstalter 

arte “Der Europäische Kulturkanal” - Fernsehkulturkanal, Vollprogramm unter Beteiligung 
öffentlich-rechtlicher europäischer Veranstalter 

PHOENIX Der Ereignis- und Dokumentationskanal - Spartenprogramm, Ereignis- und Doku-
mentationskanal von ARD und ZDF 

KI.KA Der Kinderkanal - Spartenprogramm, Zielgruppe Kinder 

 

  

http://www.ard.de/home/intern/fakten/abc-der-ard/537684/index.html
http://www.ard.de/home/intern/fakten/abc-der-ard/Einsfestival/534624/index.html
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Tabelle 74: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in Deutschland 

 Name / URL Beschreibung 

ARD www.ard.de Website der ARD mit Mediathek 
Apps DasErste, Tagesschau, Sportschau 

www.tagesschau.de  

Social Media Youtube, Facebook, Twitter, Google+ 

www.br.de, www.hr-online.de, www.mdr.de, 
www.ndr.de, www.radiobremen.de, https://rbb-
online.de, www.sr-online.de, www.swr.de, 
www.wdr.de, www.dw.de  

Websites der Landesrundfunkanstalten und der Deutschen Welle 
mit Mediatheken 

ZDF www.zdf.de Website des ZDF mit Mediathek 

www.heute.de  

Apps ZDF App, ZDF heute, ZDF tivi, Mediathek 

Social Media Facebook, Twitter, Google+ 
D-
Radio 

www.deutschlandradio.de Website von DR 

www.deutschlandradiokultur.de  Homepage mit Hintergrundberichten, Live Stream und Podcast 

www.deutschlandfunk.de  Homepage mit News, Hintergrundberichten, Podcasts und audio-
visuellen Angeboten, Live Stream 

http://dradiowissen.de  Homepage mit News, Podcasts 

Social Media DRadioWissen, DRadioKultur und Deuschlandfunk nutzen sie 

 

 

 

 

  

http://www.ard.de/
http://www.tagesschau.de/
http://www.br.de/
http://www.hr-online.de/
http://www.mdr.de/
http://www.ndr.de/
http://www.radiobremen.de/
https://rbb-online.de/
https://rbb-online.de/
http://www.sr-online.de/
http://www.swr.de/
http://www.wdr.de/
http://www.dw.de/
http://www.zdf.de/
http://www.heute.de/
http://www.deutschlandradio.de/
http://www.deutschlandradiokultur.de/
http://www.deutschlandfunk.de/
http://dradiowissen.de/
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Finnland 

Tabelle 75: Öffentliche Radiosender in Finnland 

 Name Programm / Zielgruppe 

Yle Yle Radio 1 Committed, farsighted, reflected. inspiring music (FM) 

Yle Radio Suomi Everywhere in Finland, reliably, a friend (FM) 

Yle Puhe "Talk Radio" for those who have something to say (FM) 

YleX New music, the best for the young, clubs & festivals (FM) 
Yle Radio Vega Committed, curious, lifelike, learn to Swedish (FM) (Swedish language channel) 

Yle X3M clever, amusing & bold, stations for Young (FM) (Swedish language channel) 

Yle Sámi Radio for the Sami (Digital) 

Yle Mondo Programs from selected international radios in several languages, including Yle’s own 
news in English and Russian (Digital) 

Yle Klassinen Classic Music Radio (Digital) 

25 regional channels Five in Swedish, and 20 Finnish-language channels 

 

Tabelle 76: Öffentliche TV-Sender in Finnland 

 Name Programm / Zielgruppe 

Yle Yle TV1 The most important news channel (bold, reliably, quick) 

Yle TV2 Channel of emotions and stories (entertaining, relaxing and surprising) 

Yle Teema Cultural channel (enriching, tolerant) 
Yle Fem Swedish full program (Nordic, open & fearless) 

 

Tabelle 77: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in Finnland 

 Name/URL Descroiption 

Yle www.Yle.fi  Website of Yle (news, culture, science) 
www.svenska.Yle.fi  Swedish Website of Yle (current, entertaining) 

http://areena.Yle.fi Streaming and On-Demand of programs for all devices 

http://Yle.fi/uutiset/  News Portal 

http://Yle.fi/urheilu/  Sport Portal with Live-Stream for important events 
http://Yle.fi/aihe/elava-arkisto  Archive for old programs 

http://buu.Yle.fi  Platform for Children 

http://Yle.fi/uutiset/news/  news portal in English  
http://Yle.fi/tekstitv/html/P100_01.html  Teletext 

http://blogit.Yle.fi/  Blogs 

http://Yle.fi/pikkukakkonen/#!/  Platform for Children 

http://Yle.fi/aihe/oppiminen  Website for Education (incl. special site for recent graduates) 
http://Yle.fi/aihe/musiikki/  Website for Music 

http://vetamix.net/   Website for Education (Download von Material) 

News portals in foreign languages 
Sámi, plain Finnish, Sign Language, Karelian, English, Russian, Romani 

language and Latin 

Social Media Facebook, Twitter, YouTube 

 

 

 
  

http://www.yle.fi/
http://www.svenska.yle.fi/
http://areena.yle.fi/
http://yle.fi/uutiset/
http://yle.fi/urheilu/
http://yle.fi/aihe/elava-arkisto
http://buu.yle.fi/
http://yle.fi/uutiset/news/
http://yle.fi/tekstitv/html/P100_01.html
http://blogit.yle.fi/
http://yle.fi/pikkukakkonen/#!/
http://yle.fi/aihe/oppiminen
http://yle.fi/aihe/musiikki/
http://vetamix.net/
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Frankreich 

Tabelle 78: Öffentliche Radiosender in Frankreich 

 Name Programm / Zielgruppe 

RF France Inter Flaggschiff, Generalist, Informationen, Debatten, Kultur 

France Info Information, Aktualität, beliefert auch die anderen Sender 

France Bleu 44 regionale Stationen (Wetter, Verkehrsnachrichten, Veranstaltungen) 

France Culture Das ganze kulturelle Spektrum 
France Musique Leidenschaft, Lebensfreude, Emotionen 

FIP Jazz, Pop. Rock, Chansons, World Music, Filmmusik… 

Mouv’ Musikradio für 15-30-jährige HörerInnen 

FT Outre-mer 1ère Radio für die Überseeterritorien 

 

Tabelle 79: Öffentliche TV-Sender in Frankreich 

 Name Programm / Zielgruppe 

FT Outre-mer 1ère TV für die 9 Überseeterritorien Martinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, 
Polinesien, Guyana, Mayotte, Saint-Pierre und Miquelon mit Informationssendungen, Sport, 
Lokalem, Unterhaltung  

France 2 Télévision généraliste familiale, fédératrice 

France 3 Prenant appui sur des contenus de proximité 
France 4 TV für die « Millenials », also die Jungen 

France 5 découverte, société française et histoire, société, art de vivre, art & culture, sciences 

France Ô public ultramarin (Information, Sport, documentaires, programmes musicaux, spectacles vivants) 

 

Tabelle 80: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in Frankreich 

 Name/URL Beschreibung 

FT www.la1ere.fr, www.france2.fr, www.france3.fr, 
www.france4.fr, www.france5.fr, www.franceo.fr 

Websites der Sender 

http://www.francetvinfo.fr/, 
http://www.francetvsport.fr/, 
http://culturebox.francetvinfo.fr/ 

Portale für Information, Sport und Kultur (auch als app) 
 

Newsletter & Neuigkeiten-Service (alerte info) Wichtigste Informationen des Tages um 7.30 Uhr, wichtigste 
Videos des Tages um 16 Uhr und Nachrichten in Echtzeit per 
Mail von der Redaktion 

http://pluzz.francetv.fr/ , 
http://pluzzvad.francetv.fr/ 

On-Demand-Service 

http://zoom.francetv.fr/  App mit Programmvorschlägen 

http://education.francetv.fr/ Bildungsplattform 

http://nouvelles-ecritures.francetv.fr/  Plattform für neue Formate und moderne Erzählarchitekturen 

Social Media Facebook, Twitter 

RF www.radiofrance.fr Website of all channels (mit Streaming, On-Demand, und App) 

Social Media Facebook, Twitter 

 

 

 

 

  

http://www.la1ere.fr/
http://www.france2.fr/
http://www.france3.fr/
http://www.france4.fr/
http://www.france5.fr/
http://www.franceo.fr/
http://www.francetvinfo.fr/
http://www.francetvsport.fr/
http://culturebox.francetvinfo.fr/
http://pluzz.francetv.fr/
http://pluzzvad.francetv.fr/
http://zoom.francetv.fr/
http://education.francetv.fr/
http://nouvelles-ecritures.francetv.fr/
http://www.radiofrance.fr/
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Grossbritannien 

Tabelle 81: Öffentliche Radiosender in Grossbritannien 

 Name Programm / Zielgruppe 

BBC BBC Radio 1 Mischung: neue Musik & Unterhaltung, Ratschläge etc. Zielgruppe: 15-29 J. 

BBC Radio 1Xtra Fokus auf Hip Hop & RnB, Zielgruppe: 15-24 J. 

BBC Radio 2 Mischung: Musik, Sprechprogramme, Komödie, Berichte etc. Zielgruppe unklar. 

BBC Radio 3 Fokus auf Kunst und Kultur, klassische Musik, Jazz. Zielgruppe unklar. 
 BBC Radio 4 Fokus auf Sprechprogramme, wie z.B. News, Lesungen etc. Zielgruppe unklar. 

 BBC Radio 4 Extra Unterhaltende Sprechprogramme. Zielgruppe unklar. 

 BBC Radio Five Live Live-Übertragung von news, Sportnachrichten, Analyse von wichtigen Ereignissen etc. Ziel-
gruppe unklar. 

 BBC Five Live Sports 
Extra 

Live-Übertragung von Sportereignissen. Zielgruppe unklar. 

 BBC 6 Music Mix aus Popmusik seit den 60er Jahren. Zielgruppe unklar. 
 BBC Asian Network Musik und Sprechrpogramme für asiatische Bevölkerung. Zielgruppe unklar. 

 BBC World Service Internationales Radioprogramm  

 BBC Nations  8 regionale Sender für Schottland, Wales und Nordirland  

 BBC Local Radio 40 lokale Sender für England 

 

Tabelle 82: Öffentliche TV-Sender in Grossbritannien 

 Name Programm / Zielgruppe 

BBC BBC One Magazine, Drama, Komödien. Unterhaltung 

BBC Two Fokus auf „Factual Programming“ wie Dokumentationen. Thematischer Fokus auf Kunst, 
Kultur, Wissenschaft und Human Interest 

BBC Three Fokus auf Innovation. V.a. Unterhaltung, Komödien und Dokumentationen 

BBC Four Kulturkanal. Programme hoher Qualität zu intellektuell ansprechenden Themen 

CBBC Für 6-12-jährige 
CBeebies Für Vorschulkinder 

BBC News 24-Stunden Nachrichtensender 

BBC Parliament Fokus auf Politik, zeigt Debatten etc.  

BBC Alba Sendungen für die gälisch-sprechende Bevölkerung in Schottland 
BBC World News Internationaler Nachrichtensender 

ITV ITV1 Vollprogramm 

Ch. 4 Channel 4 Vollprogramm 

Ch. 5 Channel 5 Vollprogramm,  
S4C S4C Vollprogramm in Walisisch  

 

Tabelle 83: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in Grossbritannien 

 Name/URL Beschreibung 

BBC BBC.co.uk Eine Kombination aus Nachrichten, Informationen, Audio- und Video-Streaming  
BBC Red Button Interaktiver TV-Service  

Social Media Twitter, Facebook etc.  

Verschiedene Apps z. B. für Kinder, für Audio- und Videostreaming, etc.  

Ch. 4 Channel4.com Informationen, News, Videostreaming  
Various Apps diverse. 

Ch. 5 Channel5.com  Information, Nachrichten, Videostreaming (on-demand). Darin integriert eine Website über 
Technologie und Wettbewerbe 

Milkshake! 
(Milkshake.tv) 

Website für Kinder 

Social Media Facebook, Twitter etc.  

S4C s4c.cymru or 
s4c.cymru/en  

Information, Nachrichten, Videostreaming in Englisch und Walisish 

Social Media verschiedene  
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Irland 

Tabelle 84: Öffentliche Radiosender in Irland 

 Name Programm / Zielgruppe 

RTÉ RTÉ Radio 1 Mischung aus Nachrichten, Drama, Kunst, Unterhaltung, Sport etc. 

RTÉ 2fm Für jüngeres Zielpublikum, innovative Programme, Popmusik, Unterhaltung 

RTÉ lyric fm Fokus auf klassische Musik. Kunst, Weltmusik 

RTÉ Radio NA GA-
ELTACHTA 

Service für Irische Sprache. Fokus auf Inhalte in Gälisch, lokale/regionale Inhalte 

RTÉ Radio 1 extra Zusätzliche Inhalte von Radio 1, Archivbeiträge etc. 

RTÉ jr Radio für Kinder, Musik und Geschichten 

RTÉ Gold Populäre Musik, Zielgruppe: ab 35 Jahre 
RTÉ 2XM Rock und Pop für Studenten 

RTÉ Pulse Elektronische Musik 

 

Tabelle 85: Öffentliche TV-Sender in Irland 

 Name Programm / Zielgruppe 

RTÉ RTÉ One Hauptsender, Mix aus Unterhaltungssendungen, Drama, Dokumentationen etc.  

RTÉ Two Für jüngere Zielgruppe 

RTÉ Jr Für Kinder bis 7 Jahre 

RTÉ New Now Fokus auf News 
RTÉ One+1 RTÉ One eine Stunde später 

TG4 TG4 Fokus auf irische Inhalte 

Tabelle 86: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in Irland 

 Name/URL Beschreibung 

RTÉ RTÉ.ie (beinhaltet RTÉ Player, RTÉ News 
Now, RTÉ Aertel) 

Bietet Nachrichten, Programminformationen, Live-Streams und On-
Demand-Angebote 

Diverse Apps: RTÉ Player, RTÉ News Now, 
RTÉ jr. ,Twigin (Spiel für Kinder) etc. 

Bietet diverse Apps, wie zum Beispiel Spiele für Kinder und der 
RTÉ-Player als App, welcher die Nutzung von Live-Streams und On-
Demand-Angebote ermöglicht.  

Facebook-Sites von RTÉ  

TG4 TG4.ie Website von TG4 auf Englisch und Gälisch. Bietet Nachrichten, 
Programminformationen, weitere Informationen zu TG4 und eine 
Vielzahl von Videoclips.  

TG4.tv Ermöglicht die Nutzung von Live-Streams und On-Demand-
Angeboten. 

Diverse Apps: TG4 Player, Cùla Aimsir etc.  

Facebook-Sites  
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Italien 

Tabelle 87: Öffentliche Radiosender in Italien 

 Name Programm / Zielgruppe 

Rai Rai Radio 1 Allgemeines Publikum; Information 

Rai Radio 2 Junges Programm; Musik 

Rai Radio 3 Kultur und klassische Musik 

Rai Radio 4 Light Leichte Musik (Früher Telefonrundspruch) 
Rai Radio 5 Classica Klassische Musik (Früher Telefonrundspruch) 

Rai Radio 6 Teca Archivverwertung (ursprünglich Webradio) 

Rai Radio 7 Live Musik (ursprünglich Webradio) 

Rai Radio 8 Opera Pop & Rock (ursprünglich Webradio) 
Rai Isoradio Musik und Information für Autofahrer 

Rai GrParlamento Parlamentsdebatten 

Rai radio Trst A Radio für slowenischsprachige Minderheit im Friaul 

Rai Südtirol Radio Radio für deutsch-/ladinischsprachige Minderheit in Südtirol 

 

Tabelle 88: Öffentliche TV-Sender in Italien 

 Name Programm / Zielgruppe 

Rai Rai 1 Vollprogramm 

Rai 2 Vollprogramm für jüngeres Publikum 
Rai 3 Vollprogramm mit Regionalinformation 

Rai 4 Filme und Serien 

Rai 5 Kultur 

Rai Movie Filme 
Rai Premium v.a. Wiederholungen 

Rai Gulp Kinder/Jugendliche 

Rai YoYo Kinder 

Rai News 24 Nachrichten 
Rai Storia Geschichte 

Rai Sport 1 Sport 

Rai Sport 2 Sport 

Rai Scuola Schulfernsehen 

 

Tabelle 89: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in Italien 

 Name/URL Beschreibung 

Rai rai.it Websites der einzelnen Sender 
zahlreiche Webportale (z.B. Cultura, Cinema, Fiction, Classica) 
Streaming 

Video- und Audio-on-Demand 

Apps 

Facebook 

Twitter 
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Kanada 

Tabelle 90: Öffentliche Radiosender in Kanada 

 Name Programm / Zielgruppe 

CBC Radio One Sender in englisch, Fokus auf Informationen. Werbefrei. Mit 34 Regionalsendern 

Radio 2 Sender in englisch, Fokus auf Musik. Mix aus Jazz, Klassik, Popmusik und mehr. 

Radio 3 Sender in englisch, Fokus auf neue Musik, werbefreier Sender. 

Music Sonica Fokus auf alternative Bands. Kombination aus Rock und klassischen kanadische Künstler 
ICI Radio-Canada 
Première 

Sender in französisch. Sender in Französisch. Werbefrei. Sender bietet Mischung aus 
Nachrichten, Kunst und Kultur.  

ICI Musique Sender in französisch. Mischung aus kanadischer Musik (Genres: Jazz, neue Musik, klas-
sische Musik). 

ICI Musique Chan-
sons 

Sendung in französisch, Fokus auf Top französisch-sprachiger Künstler und Künstler aus 
Québéc 

ICI Musique Franco 
Country 

Sender in französisch. Country und Folk-Musik 

 

Tabelle 91: Öffentliche TV-Sender in Kanada 

 Name  Programm / Zielgruppe 

CBC CBC  Hauptsender in Englisch. Mischung aus News, Sport, Unterhaltung, Informationen. 
CBC News Network News-Sender. Englisch. 

CBC Documentary Internationale und nationale Dokumentationen, Filme und Serien. Englischer Sender. 

ICI Radio-Canada 
Télé 

Französisch, Mischung aus Unterhaltung, Drama, Nachrichten, Galas etc.  

ICI RDI Sender in Französisch, Fokus auf Nachrichten 

ICI EXPLORA Sender in Französisch, Fokus auf Erkenntnissen aus Wissenschaft, Umwelt, Natur und 
Gesundheit 

ICI ARTV Kultursender in Französisch.  

 TV5 Monde  

 

Tabelle 92: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in Kanada 

 Name/URL Beschreibung 

CBC Cbc.ca Hauptwebsite in englisch. Nachrichten, Informationen, Sport, Inhalte für 
Kinder, Bücherrezensionen. Streaming und on-demand 

CBCnews.ca Nachrichten 

CBCmusic.ca Musikangebot 
CBCbooks.ca Literatur 

CBCsports.ca Sport 

Ici.radio-canada.ca Hauptwebsite in französisch. Nachrichten, Informationen, Sport und 
weitere Inhalte. Live-Streams und Catch-Up-TV möglich. 

Tou.tv on-demand (kostenpflichtig) 

Icimusique.ca Musik 

Rcinet.ca Nachrichten und Informationen in verschiedenen Sprachen für Bevölke-
rung ausserhalb Kanadas. 

Curuio.ca Bildung und Schulen 

Cbcshopo.ca Onlineship für Merchandising, DVDs etc. 

  
  

Diverse Social-Media-Konten Facebook, Twitter etc. 

Diverse Apps  

E-books Zahlreiche E-Books als Ergänzung zu verschiedenen Sendungen 
SYNC  Online Technologie-Magazin 
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Neuseeland 

Tabelle 93: Öffentliche Radiosender in Neuseeland 

 Name Programm / Zielgruppe 

RNZ Radio New Zealand 
National 

Mischung aus Nachrichten, Dokumentationen, Drama, Musik. Sprechprogramme machen 

60% der Sendungszeit aus. 

Zielgruppe nicht angegeben, aber eher älter.  
Radio New Zealand 
Concert 

Übetragung v.a. von klassicher, Musik, Jazz etc. Fokus auf Konzerte. 

Radio New Zealand 
International 

Informationen und Nachrichten für Südpazifik. 

AM Network Übertragung aus Parlament (vgl. RNZ o.J.) 

NPRT Radio 531pi Programm für ältere Bevölkerung des Südpazifiks. Fokus auf Nachrichten und Informationen. 

Niu FM Network News, Informationen und Unterhaltung für jüngere Zielgruppe im Südpazifik. 

 

Tabelle 94: Öffentliche TV-Sender in Neuseeland 

 Name Programm / Zielgruppe 

TVNZ TV ONE Fokus auf Informations- und Nachrichtensendungen sowie Magazine. 

TV2 Fokus auf Kindersendungen und Unterhaltunsgsendungen. 

TV ONE plus 1 Um eine Stunde zeitversetzt  
TV2+1 Um eine Stunde zeitversetzt 

TVNZ Kidzone 24 Kindersender. 

MTS Maori Television 
Channel 

Mischung, Fokus auf Maori-Sprache/-Inhalte. 

Te Reo Channel Alle Sendungen in Maori. 

 

Tabelle 95: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in Neuseeland 

 Name/URL Beschreibung 

RNZ Radionz.nz Informationen zur Organisation, Nachrichten, Program-
minformationen. Möglichkeit für Nutzung von Live-
Streams und On-Demand-Angeboten. 

App: Radio New Zealand  

E-mail Newsletters (Programm Radiosender)  
http://thewireless.co.nz/ Inhalte für eine jüngere Zielgruppe. 

Facebook- und Twitter-Konten  

TVNZ Tnvz.co.nz Informationen zur Organisation, Nachrichten, Program-
minformationen. Möglichkeit für Nutzung von Live-
Streams und On-Demand-Angeboten. 

Diverse Apps  

Facebook- und Twitter-Konten  
MTS Maoritelevision.com Informationen zur Organisation, Nachrichten, Program-

minformationen. Möglichkeit für Nutzung von On-
Demand-Angeboten. 

App: Maori Television Connect  

http://www.whanauforum.com/join.aspx  

Facebook- und Twitter-Konten  

NPRT radio531pi.com Informationen zur Organisation. Möglichkeit zur Nutzung 
von Live-Streams. 

niufm.com Informationen zur Organisation. Möglichkeit zur Nutzung 
von Live-Streams. 

Apps: Niu FM etc.  

 

 

 



162/169 

Niederlande 

Tabelle 96: Öffentliche Radiosender in den Niederlanden 

 Name Programm / Zielgruppe 

NPO NPO Radio 1 Die unabhängige Nachrichten und Sport-Kanal. 

NPO Radio 2 Informationen, Neuigkeiten und die besten fünfzig Jahre Popmusik 

NPO 3FM Auf NPO 3FM ist die Liebe zur Musik im Mittelpunkt 

NPO Radio 4 Klassische Musik und Konzerte 
NPO Radio 5 Evergreens aus den 60er und 70er Jahren, Abends Programme über Religion, Philosophie und 

Subkulturen 

NPO Radio 6 Soul & Jazz Sender 

FunX Musiksender 
 13 regionale 

Sender 
RTV NH (Noord-Hooland), RTV Utrecht, Omrop Fryslãn, RTV Noord (Groningen), Omroep Flevo-
land, RTV Rijnmond (Zuid-Holland-Zuid), Omroep West, Omroep Brabant, Omroep Gelderland, 
RTV Drenthe, RTV Oost, Omroep Zeeland, L1 (Limburg) 

 

Tabelle 97: Öffentliche TV-Sender in den Niederlanden 

 Name Programm / Zielgruppe 

NPO NPO 1 Nachrichtensendungen und aktuellen Programme für Verbraucherinnen und Verbraucher, qualitativ 
hochwertiges Drama 

NPO 2 das Beste an niederländische und internationale Kunst und Kultur, Literatur, Dokumentationen, 
Kunstfilme und Qualität Drama 

NPO 3 vielfältige Auswahl an täglichen Nachrichten, Musik, Reise, Vermischtes, Talkshows und Dokumen-
tationen – tagsüber NPO Zapp und NPO Zappelin (für Kinder und Kleinkinder)  

NPO Nieuws Nachrichten 

NPO Cultura Kultur 

NPO 101  
NPO Politiek Politik 

NPO Best  

NPO Doc Dokumentationen 

NPO ZappXtra Kindersender 
NPO Humor 
TV 

 

13 regionale 
Sender 

Omrop Fryslan, RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost, Omroep Gelderland, Omroep Flevoland, 
Omroep Brabant, Regio TV Utrecht, RTV NH, Omroep West, RTV Rijnmond, L1 TV, Omroep Zee-
land 

 

Tabelle 98: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in den Niederlanden 

 Name/URL Descroiption 
NPO www.npol.nl Website von NPO 

www.nos.nl, www.ntr.nl  Websites der “taakomroepen” 

www.ikonrtv.nl, www.rkk.nl, www.human.nl, 
www.ohmnet.nl, www.zvk.nl, 
www.joodsomroep.nl, www.bosrtv.nl  

Websites der weltanschaulichen 
Rundfunkorganisationen 

www.avrotros.nl, www.vara.nl, www.bnn.nl, www.kro-
ncrv.nl, www.omroepmax.nl, www.eo.nl, www.wnl.nl, 
www.powned.nl, www.vpro.nl, 

Websites der acht Rundfunkvereine 
(VARA und BNN gehören zusammen) 

www.bvn.nl Das Beste aus Flandern und den Niederlanden 

Social Media xxx 

 

  

http://www.npol.nl/
http://www.nos.nl/
http://www.ntr.nl/
http://www.ikonrtv.nl/
http://www.rkk.nl/
http://www.human.nl/
http://www.ohmnet.nl/
http://www.zvk.nl/
http://www.joodsomroep.nl/
http://www.bosrtv.nl/
http://www.avrotros.nl/
http://www.vara.nl/
http://www.bnn.nl/
http://www.kro-ncrv.nl/
http://www.kro-ncrv.nl/
http://www.omroepmax.nl/
http://www.eo.nl/
http://www.wnl.nl/
http://www.powned.nl/
http://www.vpro.nl/
http://www.bvn.nl/
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Norwegen 

Tabelle 99: Öffentliche Radiosender in Norwegen 

 Name Programm / Zielgruppe 

NRK NRK P1 Vollprogramm, Regionales, Nachrichten, Aktuelles, Musik 

NRK P2 Vollprogramm, Kultursender mit Debatten, Analysen und Sozialem 

NRK P3 Vollprogramm für Jüngere (15-30), Entertainment, Pop und Rock am Abend 

NRK Sápmi Radio Spartensender: Sápmi Programm werden auf DAB & Online wiederholt, dazu kommen 
eigene Programme 

 NRK 1+ Spartensender: Good old music 

 NRK P13 Spartensender: Rock & Pop 

 NRK Super Radio Spartensender: Kinderradio 
 NRK Klassisk Spartensender: Klassische Musik 

 NRK Alltid Nyheter Spartensender: Neuigkeiten & Reportagen, Abends BBC World Service 

 NRK Flkemusikk Spartensender: Volksmusik aus den Archiven 

 NRK mP3 Spartensender: Energiegeladene Musik für junge Menschen 
 NRK P3 Urort Onlineradio für neue Bands 

 

Tabelle 100: Öffentliche TV-Sender in Norwegen 

 Name Programm / Zielgruppe 

NRK NRK 1 Generalist, spricht alle an 
NRK 2 Debatten, Dokumentationen, Kultur 

NRK 3 / NRK Super NRK Super (Kindersender) und NRK 3 (Filme, Humor, Lifestyle für Junge) teilen sich einen 
Kanal 

NRK 1 Tegnasprak NRK 1 Sendungen mit Gebärdensprache 

 

Tabelle 101: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in Norwegen 

 Name/URL Beschreibung 

NRK Nrk.no Webseite von NRK 

Nrksuper.no Kinder-Webseite von NRK 
P3.no Jugendplattform von NRK 

Yr.no Wetterplattform 

UT.no Plattform für Outdoor Aktivitäten 

NRKskole Bildungsservice 
Social Media  
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Österreich 

Tabelle 102: Öffentliche Radiosender in Österreich 

 Name Beschreibung 
ORF Radio Österreich 1 (Ö1) qualitativ hochwertiges Informations- und Kulturradio 

Ö2 Besteht aus 9 Regionalsendern 

Hitradio Ö3  Vollprogramm: „Pop“ und „Pop Rock“  

radio FM4 mehrheitlich fremdsprachige Sender (bilingual, engl./dt.) Popmusik, diskursive Program-
minhalte, alternative Kulturangebote und bildet innovative Szenen aus vielen relevanten 
Jugend- und Populärkultur-Bereichen ab 
populär ausserhalb der Landesgrenzen 

 

Tabelle 103: Öffentliche TV-Sender in Österreich 

 Name Beschreibung 

ORF ORF eins Vollprogramm: Information, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung, Sport, Lebenshilfe 
sowie Film und Unterhaltung; insgesamt jedoch unterhaltungslastig  

ORF 2 Vollprogramm: Information, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung, Sport, Lebenshilfe 
sowie Film und Unterhaltung 

ORF 2 Europe Sender der ausserhalb Österreichs empfangen werden kann (Bereiche: Information, Kul-
tur, Bildung, Wissenschaft, Unterhaltung und Filme aus Österreich) 

ORF III Kultur und Infor-
mation 

Spartenkanal mit vier Programmsäulen  
1. Kultur/Religion/Volkskultur und Regionalität 
2. Zeitgeschichte/Zeitgeschehen/Wissenschaft und Bildung 
3. Information und europäische Integration 
4. Kunst und Kultur 

ORF SPORT + Spartenkanal, umfassendes zusätzliches Sportprogramm 

3sat Zusammen mit ZDF, ARD und SRF: Kultur und Information für ein internationales Publi-
kum (Theater, Oper, Ballett, Konzertübertragungen, Magazine und Dokumentationen aus 
Österreich) 

alpha-Österreich Zusammen mit ARD: Special interest: Bereiche Wissenschaft und Bildung, Kunst, Kultur, 
Geschichte, Religion, Philosophie und Landeskunde 

 

Tabelle 104: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in Österreich 

 Name / URL Beschreibung 

ORF 
ORF.at 

Homepage mit News, programmbegleitenden Inhalten, Mediathek, live Streams, Webauf-
tritte der Sender und Kanäle (TV und Radio) etc. 

facebook.com/ORF 
 

twitter.com/ORF 
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Schweden 

Tabelle 105: Öffentliche Radiosender in Schweden 

 Name Programm / Zielgruppe 

SR P1 Talk radio (topics: literature, art, movies, documentaries, science, etc.) 

P2 Musik Music: folk, art and jazz; Programming in non-Swedish language 

P3 A channel made by and for young people 

P4 25 lokale Sender - News, sports, culture, entertainment, traffic infor-
mation 

P5 STHLM multicultural youth station for Stockholm 

SR Sisuradio Finish program with news, music, culture, entertainment and sports 

P2 Klassiskt Classical music out of all centuries 
P2 Riks Classical music, folk music and jazz music 

P2 Världen Music from all over the world in all different styles 

P3 Din gata Old-school hip-hop, soul classics and urban pop 

P3 Star Hit music 
Radioapans knattekanal Children’s channel 

Radio Sweden P6 Offers news in other languages than Swedish, Airs the BBC World Ser-
vice at night and the music from the channel SR Världen 

SR Sápmi Sami channel  

 

Tabelle 106: Öffentliche TV-Sender in Schweden 

 Name Programm / Zielgruppe 

SVT SVT1 Wide channel for adults 
SVT2 Focus on facts, culture and community 

Barnkanalen Children’s channel 

SVT24/ Kunskapkanalen Science channel 

SVT World Channel for the Swedish speaking community outside of Sweden 

 

Tabelle 107: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in Schweden 

 Name/URL Beschreibung 

SVT Svt.se Homepage with news, services for children, program related content, News app available 

SVT Play On-demand of linear programs plus more applications and web-Live stream 
Mobile app available 

SVT Flow New innovative service combining linear and non-linear programs  

Öppet arkiv  Archive with access to old programs 

SVT(r)  On Demand Service that offers the linear program from the last 7 days 
Social Media Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 

SR SR.se Homepage with news, services for children, program related content, podcasts, live streams 

SR Play On-demand of linear programs plus more applications and web-Live stream 
Mobile app available 

Social Media Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 

UR UR.se Homepage with news, services for children, program related content, podcasts 

UR Play On-demand of linear programs plus more applications and web-Live stream 
Mobile app available 

Social Media Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 
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Schweiz 

Tabelle 108: Öffentliche Radiosender in der Schweiz 

 Name Programm / Zielgruppe 

SRF Radio SRF 1 Aktuelle und vertiefende Infos, Service, Unterhaltung, Regionaljournale 

Radio SRF 2 Kultur Klassische Musik, Jazz, Kultur, Wissenschaft, Zeitgeist, etc. 

Radio SRF 3 Pop- & Informationsradio 

Radio SRF 4 News 24-h-Wortprogramm mit News, Aktualität, Hintergrund 
Radio SRF Musikwelle Traditionelle Musik, mit Sendungen von Radio SRF 1 

Radio SRF Virus Jugendradio 

RTS La Première Vollprogramm, Informationen, Geschichte, Unterhaltung, Musik 

Espace 2 Kulturprogramm 
Couleur 3 Jugendliches Programm 

Option Musique Musikprogramm mit Hits der letzten 50 Jahre 

RSI Rete Uno Aktualität, Unterhaltung, Service, leichte Musik 

Rete Due Bildung & Hintergrund, klassische Musik, Jazz, World Music 
Rete Tre Rock- & Popmusik für die Jungen 

RTR Radio Rumantsch Räteromanisches Radioprogramm mit Information, Hintergrund, Service, Unterhal-
tung,(Bündner) Musik 

SRG 
Sat 

Radio Swiss Classic  

Radio Swiss Jazz  

Radio Swiss Pop  

 

Tabelle 109: Öffentliche TV-Sender in der Schweiz 

 Name Programm / Zielgruppe 

SRF SRF 1 Informations-, Unterhaltungs- und Kulturangebot (inkl. Telesguard, Minsguard & Cuntrasts 
von RTR) 

SRF zwei Sport, Spielfilme, Serien (jüngeres Publikum) 
SRF info Servicekanal mit Wiederholungen aktueller Nachrichten 

RTS RTS Un Vollprogramm 

RTS Deux Sport, Dokumentationen, Kultur, Kind- & Jugendsendungen 

RSI RSI LA 1 Vollprogramm für ein breites Publikum 
RSI LA 2 Komplementärprogramm mit Schwerpunkt Sport. Dazu Kindersendungen 

RTR Televisiun Rumantscha Kein eigener Sender; Sendungen auf SRF und RSI ausgestrahlt 

 

Tabelle 110: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in der Schweiz 

 Name/URL Beschreibung 

SRG 
SSR 

SWI swissinfo.ch Multimediale Internetplattform mit News und Informationen über die Schweiz in zehn 
Sprachen 

www.srf.ch Webseite von SRF mit Radio & TV (Stream & On-Demand) 

www.rts.ch Webseite von RTS mit Radio & TV (Stream & On-Demand) 
www.rsi.ch Webseite von RSI mit Radio & TV (Stream & On-Demand) 

www.rtr.ch Webseite von RTR mit Radio & TV (Stream & On-Demand) 

www.srgssr.ch/timeline Archiv von Bild- & Tondokumenten 

DIY.fm Online-Radioplayer zum Musik selber zusammenstellen (auch eine App) 

 

 

 

  

http://www.srf.ch/
http://www.rts.ch/
http://www.rsi.ch/
http://www.rtr.ch/
http://www.srgssr.ch/timeline
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USA 

Tabelle 111: Öffentliche Radiosender in den USA 

 Name Description 
NPR local stations non-commercial/educational stations 

APM local stations non-commercial/educational stations 

PRI local stations non-commercial/educational stations 

 

Tabelle 112: Öffentliche TV-Sender in den USA 

 Name Description 

PBS local stations non-commercial/educational stations 

 

Tabelle 113: Internetangebote des öffentlichen Rundfunks in den USA 

 Name/URL Description 
 www.npr.org no Streaming, because there is no national channel (only music Stream-

ing), Audio-on-Demand (Podcasts), Apps, Facebook, Twitter 

www.pbs.org no Streaming, because there is no national channel, Video on Demand 
(Podcasts), Apps, Facebook, Twitter 

www.americanpublicmedia.org No streaming because there is no national channel, Podcasts 
 

www.pri.org  Live stream, Podcasts, Apps, Google+, YouTube, Soundcloud, Twitter 

www.prx.org Public Radio Exchange (“online marketplace for distribution, review and 
licensing of public radio programming), Streaming (not live), Radiotopia 

Websites of local stations part of them have Streaming & on Demand 

 

 

 

  

http://www.npr.org/
http://www.pbs.org/
http://www.americanpublicmedia.org/
http://www.pri.org/
http://www.prx.org/
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